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Sachverhalt: 
Die Gemeinde Hohenkirchen stellt den Bebauungsplan Nr. 19 für den Bereich nördlich der 
Ortslage Niendorf an der Strandstraße auf, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Entwicklung einer gesamtheitlich entwickelten Wohn- und Ferienanlage zu schaffen. 
Innerhalb des Bereiches sind 10 Grundstücke innerhalb eines allgemeinen Wohngebietes 
und 30 Grundstücke innerhalb eines Sondergebietes für Ferienhäuser vorgesehen. 
 
Für den Bebauungsplan Nr. 19 wurden bereits Beteiligungsverfahren durchgeführt. Im 
Ergebnis des Beteiligungsverfahrens wurden die Anregungen und Stellungnahmen 
ausgewertet. Für den Bebauungsplan Nr. 19 wurde das städtebauliche Konzept präzisiert. 
Nunmehr besteht die Absicht, das Plangebiet auf den Bereich an der Strandstraße zu 
orientieren und einen rückwärtigen Bereich von der Bebauung auszunehmen und somit das 
Plangebiet neu auszugestalten. Das Plangebiet kann kleiner gefasst werden. Die nicht mehr 
im Projekt berücksichtigten Flächen können weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind vorzugsweise im Bereich der Polder und 
angrenzenden Flächen vorgesehen. 
Im Zusammenhang mit der Regelung zur Art der baulichen Nutzung sind hier neben dem 
Wohnen Festsetzungen für die Ferienhausnutzung zu entwickeln.  
Die Abstimmung mit dem Amt für Raumordnung und Landesplanung wurde geführt. Die 
grundsätzliche Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung kann als 
bestätigt angesehen werden. Zur Sicherung der Wohnfunktion ist wie im Ortsteil 
Wohlenhagen auch in Niendorf eine Aufnahme des Bestandes für Wohnungen und die 
Sicherung der Wohnungen mit Hauptwohnsitzen zu regeln. Dies wird in den textlichen 
Festsetzungen entsprechend beachtet. Ziel ist es Zweitwohnungen gänzlich auszuschließen. 
Wohnungen im Sinne eines allgemeinen Wohnens sollen zur Stärkung der Ortslage Niendorf 
dauerhaft gesichert werden. 
 
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Entwurfsunterlagen wurde das städtebauliche 
Konzept abgestimmt. Unter Berücksichtigung vorliegender Gutachten  

- zu Baugrund- und Grünungsverhältnissen, 
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- ersten technischen Planungen zu Verkehrs- und Entwässerungsanlagen, 
- der verkehrstechnischen Untersuchung für die Anbindung an die Strandstraße, 
- der schalltechnischen Untersuchung für Auswirkungen des Verkehrslärms, 
- der Konzeption zur Energieversorgung  
- und unter Berücksichtigung der Regelung zu Ausgleich- und Ersatzbelangen  

wird der Bebauungsplan als Entwurf empfohlen. Mit dem Bebauungsplan sind die 
Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB und die Abstimmung mit 
den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen sind auch geeignet, artenschutzrechtliche Belange abschließend 
zu klären. 
Die privaten Verkehrsanlagen (Straßen, verkehrsberuhigte Bereiche und Parkplätze) sind 
durch den Verursacher herzustellen und dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. 
Gleiches gilt für die öffentliche Parkanlage, die im Konzept entwickelt wird. Ein Durchweg 
zum Kinder-Motor-Land ist vorgesehen. Für die Wege innerhalb der öffentlichen Grünfläche 
und für die Straßen und Verkehrsflächen wird ein Geh- und Fahrrecht für die Allgemeinheit 
für Fußgänger und Radfahrer festgelegt. 
Die Planungsziele sind mit den Behörden und TÖB abzustimmen. 
 
Entsprechend der planerischen Vorbereitung wurde der Plangeltungsbereich reduziert. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren für den B-Plan Nr. 19 wird die Aufstellung der 1. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohenkirchen zur Reduzierung der 
Sondergebiete durchgeführt. 
Die Flächen für die Landwirtschaft zwischen der Wohnbebauung an der Voßkaul und dem 
Plangebiet erzeugen kein Planungserfordernis. Eine kleinräumige Bewirtschaftung der 
Flächen ist weiterhin vorgesehen. Die Pufferzone zwischen der Ferienanlage und dem 
Wohngebiet soll dauerhaft erhalten werden.  
Dies entspricht dem Grundkonzept der Gemeinde Hohenkirchen. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt: 
 

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 19, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), 
dem Text (Teil B) sowie der zugehörigen Begründung wird gebilligt und zur öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.  
 

2. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 19 wird wie folgt begrenzt: 
-  im Nordosten: durch die Ferienanlage „Seeblick“, 
-  im Osten: durch die Strandstraße (K19), 
-  im Süden: durch Flächen für die Landwirtschaft, 
-  im Westen: durch Flächen für die Landwirtschaft. 

 
3. Die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 19 inklusive der 

zugehörigen Begründung und den bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen auf die Dauer von 6 Wochen ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich 
bekannt zu machen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über 
die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen.  

 

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
am Planverfahren zu beteiligen. 

 

5. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden hat gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu erfolgen. 
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6. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde Hohenkirchen 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
 Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
 durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
 
 

Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
 
 Keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 

Anlage/n: 
1 d2023-06-30Hoki_B19_BV-Entwurf öffentlich 

 
2 d2023-06-30Hoki_B19_BV-Entwurf-A3_A4 öffentlich 

 
3 d2023-06-19-Hoki-B19-TeilB-Entw-BV-9 öffentlich 

 
4 d2023-06-30_Hoki_B19_BV-Entwurf_BG_9_Teil_1 öffentlich 

 
5 d2023-06-30_Hoki_B19_BV-Entwurf_BG_9_Teil_2 öffentlich 

 
6 Beratungsverlauf öffentlich 
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Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 19
der Gemeinde Hohenkirchen

W O H L E N B E R G E R    W I E K
OSTSEE

 Niendorf 

SATZUNG

DER GEMEINDE HOHENKIRCHEN

Quelle:

BESCHLUSSVORLAGE
ENTWURF
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TEIL B  TEXT 
 

 DER GEMEINDE 
HOHENKIRCHEN  
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
1.  DER BAULICHEN NUTZUNG 
  
 
1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET 

4 BauNVO) 
 

1.1.1 Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 
 

1.1.2  
1.  
2. - und 

.  
 

1.1.3   zugelassen werden: 
- Nr. 2 sonstige . 
 

1.1.4 Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis 4) 
 

- , soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

 
 

1.1.5 Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis 4) 
 

-  Zwecke 
 

 
1.1.6 Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis 4) 

BauNVO ausnahmsweise  
-  Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  
-  Nr. 3  
-  Nr. 4 Gartenbaubetriebe, 
-  Nr. 5 Tankstellen,     

 nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und deshalb 
 

 
1.1.7 Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis 4) sind Ferienwohnungen i. S. 

 
 

- Nr. 2 sonsti  
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1.1.8 Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis 4)
Nr. 1 BauNV
Wohnungen, die der dauerwohnlichen Nutzung durch Personen dienen, die ihren 
Lebensmittelpunkt in Niendorf in der Gemeinde Hohenkirchen haben, nicht hingegen 
Zweit- g. 

 
1.2 SONDERGEBIETE, DIE DER ERHOLUNG DIENEN - FERIENHAUSGEBIET  
 0 Abs. 2 und 4 BauNVO) 
 

Das festgesetzte Sondergebiet - Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6) dient Zwecken der 
Erholung, 
Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des Gebietes und zur Freizeitgestaltung, 

 
 

 
- 

Erholungsaufenthalt geeignet 
einem wechselnden Personenkreis zur Erholung zu dienen. Es sind 
Ferienwohnungen mit insgesamt maximal 150  

 
 

- Schank- und Speisewirtschaften, 
- - er 

und Betriebsleiter,  
-  
-  
- 

der Freizeitgestaltung, 
-  

 
1.3 Sonstiges Sondergebiet - Gemeinschaftshaus mit Coworking Spaces  

 
 

1. Das festgesetzte sonstige Sondergebiet - Gemeinschaftshaus mit Coworking 
Spaces (SO G+C) dient der Unterbringung 
Baugebiet sowie die Unterbringung von Coworking Spaces.  

 
2. G+C) sind 

 
- Gemeinschaftshaus , 
- Coworking Spaces. 

 
2.          

  
 

2.1  
Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis 4), in dem festgesetzten 
Sondergebiet  Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6) und in dem festgesetzten sonstigen 
Sondergebiet - Gemeinschaftshaus und Coworking Spaces (SO G + C) darf 

 
 bezeichneten Anlagen bis zu 50 v.H. 
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2.2
2.2.1 Die  ist der Schnittpunkt der Dachhaut mit dem aufstrebenden traufseitigen 

 
Die   
 

3. BAUWEISE 
 ) 
 

Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis 4), im festgesetzten 
Sondergebiete  Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6) und im festgesetzten sonstigen 
Sondergebiet - Gemeinschaftshaus mit Coworking Spaces (SO G + C) sind nur 

 . 
 
4.  
  
 
 Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA 1 bis 4) und innerhalb 

des festgesetzten Sondergebietes  Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6) 
8 .  

 
5. ZAHL DER WOHNUNGEN 

 
 

5.1 
festgesetzt. 

 
5.2 Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA 1 bis 4) und innerhalb 

des festgesetzten Sondergebietes  Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6) ist je 
1 Wohnung bzw. je 1 mindestens 8  
(Anteil des jeweiligen Baugrunds nachzuweisen. 

 
6.  
  
 

 
In den 

  
 

7.  
 

 

as festgesetzte Allgemeine Wohngebiet (WA 1 bis 4), as festgesetzte 
Sondergebiet  Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6)  festgesetzte sonstige 
Sondergebiet - Gemeinschaftshaus Coworking Spaces (SO G + C).  

 
8.  

3 BauGB) 
 

 
 das innerhalb der festgesetzten 
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Baugrenzen liegt.

0,30 m 
bezieht sich auf den vertikalen Abstand 

) und dem 
) darf jedoch 

auch nicht unter dem Bezugspunkt liegen.  
 
9.  
 (  
 
9.1 Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebiets (WA 1 bis WA 4) sind 

  nur innerhalb der 
  

 
9.2 Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes  Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6) sind 

verursachten Bedarf 
  

 
9.3 Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes  Gemeinschaftshaus mit Coworking 

Spaces (SO G + C) 
Bedarf un  

 
 
9.4   
 
9.5 Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA 1 bis WA 4), des 

festgesetzten Sondergebietes  Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6) sowie des 
festgesetzten sonstigen Sondergebietes  Gemeinschaftshaus mit Coworking Spaces 
(SO G + C)  
und im baulichen Zusam
dem Carport - -  

 
10. 

NIEDERSCHLAGSWASSER  
 

 

Niederschlagswasser soll auf diesen erlaubnisfrei versickert werden bzw. verwertet 
werden.  

auf den Verke
 

 
11.  
  9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 
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12.
GEWINNUNG  

  
 
12.1 Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA 1 bis 4), des 

festgesetzten Sondergebietes  Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6) und innerhalb des 
festgesetzten sonstigen Sondergebietes - Gemeinschafshaus und Coworking Spaces 
(SO G + C)  des geplanten 

Abgrabungen und hen 

sichtbare Betonelemente sind u  
 
12.2 

 
 
12.3 en und Abgrabungen innerhalb der festgesetzten Baugebiete sind bis zu 

0 m in Bezug auf die gewachsene 

 on maximal 0,50 m (oberhalb des 
.  

 
13. MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN BELASTETE  

 
 

13.1 
besonderer Zweckbestimmung und Geh- 

- 
Allgemeinheit festgesetzt. 

 
13.2 he mit der Zweckbestimmung 

wird -
, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Ver- und Entsorger festgesetzt.   

 
14. BAULICHE UND SONSTIGE VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR 

WELTEINWIRKUNGEN  
 

 
14.1   

bewertetes Gesamt-Bau- - w,ges) aufweisen, das nach folgender 
-1:2018-01 zu ermitteln ist: 

 
w, ges  = LA  KRaumart   

 

mit LA    
 
mit KRaumart   
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A erfolgt hierbei entsprechend 
-2:2018-01.  

 

 
 

im Baugenehmigungsverfahren zu 
erbringen. Dabei sind im Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109-
2:2018-01 geforderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten. 
 

-
mittelten Beurteilungspegeln des Schallgutachtens von HOFFMANN-LEICHTER vom 
Februar 2023 abzuleiten, welches Bestandteil der Satzungsunterlagen ist. 
 
Ausnahmsweise kann von den Festsetzungen abgewichen werden, wenn im Einzelfall 
der Nachweis erbracht wird, dass 
Anforderungen an den Fassaden-Schallschutz ergeben als im Bebauungsplan 
festgesetzt.  
 

 
Abb. 1: Quelle: HOFFMANN-LEICHTER - 
Au  

 

HOFFMANN-LEICHTER (Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan Nr. 19 der 
Gemeinde Hohenkirchen  OL Niendorf  vom 24. Februar 2023) zu betrachten.  
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II. AHMEN ZUM 
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 
UND LANDSCHAFT, ANPFLANZUNGS- UND ERHALTUNGSGEBOTE 

  9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20, Nr. 25 BauGB) 
 

1. SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN 

 
 

1.1 

 
 

-  Hochstamm, 3xv, Stammumfang 18-20 cm, 
 -   
     oder Hochstamm, 3xv, Stammumfang 18-20 cm. 
 -  Hochstamm, 3xv, Stammumfang 10-12 cm. 
 -   125/150 cm. 

 
 Stiel-Eiche (Quercus robur),  

Gemeine Esche (Fraxinus excelsior),  
Ahorn (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus),  
Winter-Linde (Tilia cordata),  
Sommer Linde (Tilia platyphyllos),  
Weiden in Arten und Sorten (Salix alba), 
Rot-Buche (Fagus sylvatica).  
 

 Feld-Ahorn (Acer campestre),  
Hain-Buche (Carpinus betulus),  
Eberesche (Sorbus aucuparia),  
Schwarz- Erle (Alnus glutinosa) 
Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia), 
Bruch-Weide (Salix fragilis), 
Rot-  

 
me, alter Sorten  

Apfel (Malus), z.B.  
 

 
 

   
Zweigriffliger Weissdorn (Crataegus laevigata), 
Hasel (Corylus avellana),  
Schlehe (Prunus spinosa),  
Holunder (Sambucus nigra),  
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea),  
Brombeere (Rubus fruticosus),  
Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus carthatica), 
Strauch-Rosen in Arten (Rosa ssp.),  

 
Strauch-Weiden in Arten (Salix ssp.). 
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1.2 Innerhalb der Baugebiete ist je angefangener 750
2. anzupflanzen. 

 
2. 

 
 

 
 

dauerhaft zu erhalten und zu pflegen; bei Abgang sind sie artengleich nachzupflanzen.  
  
3.  

) 
 

3.1 Die der Zweckbestimmu Regenwassermulde ist neben 
extensive Wiese zu entwickeln. 

 
 
3.2. 

II.1.1 
- und Radwege sowie Kommunikations- 

 N  sind als extensiv gepflegte 
. 

kleinteiligem Material (Pflaster) zu befestigen oder als wassergebundene Decke 
herzustellen. 

 
4. 

ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 
 Nr. 20 BauGB) 
 
4.1 Zufahrten 
 -

sind Ein- 

Darstellung des Wurzelschutzbereiches erfolgt in der Planzeichnung. Abgrabungen im 
 

 
4.2   

5 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum zwischen dem 

sind nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der 
Pflanzen oder zur Gesund

 
 
4.3  
 

Zeitraum zwischen dem 30. September und dem zu erfolgen. Eine 
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die ex
125.752,59 

 
ich anderer Eingriffe herangezogen 

werden.   
 

 
Abb. 2:  

 
 

 
 

Die e  
 

 

Gemeinde Hohenkirchen - und 
 

 
11. FEUERWERK UND LICHT- / LASERSHOWS 

 
Der Einsatz von Feuerwerk und Licht-/ Lasershows (Skybeamern) ist im 
Gesamtbereich des . 
 

12. TSTELLUNG 
 
Zur  mit je 
100.000 Liter festgelegt

 erforderlich. 
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13. GESTALTUNGSSATZUNG
 

Rahmen des Aufstellungsverfahrens und parallel dazu eine gesonderte 

erlassen. 
 
14. VERMESSUNG  
  

 
Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und 
Vermessungsgesetz  GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V 2010 
S. 713)   
 

15. UNTERHALTUNGSLEISTUNGEN 
 

 

eichs- 
 

 
16. ENERGIERELEVANTE ASPEKTE  

 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde das 

 
 
Folgende Zielsetzungen unter Ber

 
 Geeignet -Nutzung werden realisiert. 
 -Modulen ist 

vorgesehen.  
 Eine En

Entwurfs nicht vorgesehen.  
 Windenergieanlagen sind nicht vorgesehen. 
 

immissionsschutzrechtliche Anforderungen insbesondere 
Nachbarschutzes sind einzuhalten. 
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Teil 1    

1. Bedeutung und langfristiges Planungskonzept der Gemeinde 

ung 
zugewiesen. 
 

4.000 ha und ist damit nur rund 160 ha kleiner als das Gebiet der Hansestadt 

Einwohnern de

kostenintensiver als im Mittelzentrum. Dies wird zwar durch die sehr positive 
Entwicklung des Tourismus und auch durch den stark steigenden Anteil an 

der sich die Gemeinde gern und mit vielen innovativen Ideen stellt. Die relativ 
junge und in der Gemeinde verwurzelte Gemeindevertretung stellt sich dieser 
Herausforderung. 
 

betrachtet, entwickelt worden. Das Ziel ist die Schaffung einer homogenen 

Gemeinde Hohenkirchen den Ortsteil Hohenkirchen als Hauptort entwickelt und 
die Ortsteile mit unterschiedlichen Funktionen versehen werden. Die durch 

reduziert. 
 

umliche Lage im Mittelpunkt der Gemeinde und 

der Ort auch logistisch privilegiert. Optisch und historisch ist Hohenkirchen mit 
 

Standort.  
 
Die Gemeinde Hohenkirchen befindet sich im Landkreis Nordwestmecklenburg 

 
Die Gemeinde Hohenkirchen entstand durch Fusion der ehemaligen Gemeinden 

die Gemeinde Zierow. 
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- im Westen   
und Nordwesten:  
 

 
Abb. 1:  Geltungsbereiches  
 

Ebene der Bearbeitung des Bebauungsplanes Nr. 19 verlagert. Innerhalb des 

Grundsatzbeschluss zur Reduzierung des Plangeltungsbereiches bekannt. Unter 

als festen Bestandteil weiterhin zu sichern und zu wahren, wurde festgelegt, dass 
tz 

im Sinne eines allgemeinen Wohngebietes zu nutzen sind. Das bedeutet, das 10 

Feriennutzung zu etablieren sind. Es ergibt sich somit eine Reduzierung der 

vorgesehenen 200 auf 150 touristische Betten. 
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findet hierin ihre entsprechende Bewertung. Der Ortsteil Niendorf soll durch eine 

langeltungsbereich 
 

 
twurf 

de 
entsprechend umgesetzt und hat Auswirkungen auf den Geltungsbereich.  

- im Norden: 
   

- im Osten: K19), 
- i  die Landwirtschaft,  
- im Westen: . 

Der Geltungsbereich ist in der nebenstehende abgebildet.  
 

 
Abb. 2: Geltungsbereich 
Hohenki  
 

 
 
Die Ausgleic
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Abb. 3:  Externe  
Bebauungsplanes Nr. 19 
Niendorf  

2.4. Plangrundlage 

Als Plangrundlage wurde der Lage- an 
Siwek, 
das Vermessun - 
Lagebezug ist ETRS 89, der  ist DHHN92. 

2.5. Planverfahren 

Die Gemeinde hat den Aufstellungsbeschluss am 26.06.2007 gefasst. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde  

bekannt gemacht. Mit dem 

Anforderungen an die Ver- 

 wurde noch deutlicher Bezug auf 
die konkrete Einbindung in die landschaftliche Situation genommen. Mit dem 
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- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. 
Oktober 2015 (GVOBl. M-
26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033), 

- -Vorpommern (KV M-V) vom 

Kommunalverfassu
Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467), 

 
Aufstellung der Satzu

den Bebauungsplan Nr. 19 insbesondere folgende Rechtsgrundlagen beachtlich: 
 
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG) in 

der Neufassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Neuregelung des 
Wasserrechts vom 31. Juli 2009 (BGBl. I. S. 2585); 
Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408). 

- Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 
30. November 1992, (GVOBl. M-V S. 669), Gesetz vom 
08. Juni 2021, (GVOBl. M-V S. 866). 

- BNatSchG - Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege vom 29. Juli 2009 (BGBl. Teil I S.2542), 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S.3908). 

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorp
- NatSchAG M-

V) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66),  3 
des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228). 

- 
von Altlasten (Bundes-

7 des Gesetzes vom 25. 
Februar 2021 (BGBl. I S.306).  

-  Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesbodenschutzgesetz  LBodSchG M-V) vom 04. Juli 2011 (GVOBl. M-
V S. 759, 764)
2018 (GVOBl. M-V S. 219). 

- BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 
(BGBl. I S. 1554), die zuletzt durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 

.  
- Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) vom 06.Januar 1998 (GVOBl. M-V 1998, 

om 12. Juli 2010 
(GVOBl. M-V S. 383, 392). 

- KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I. S 212), 
20 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 

S. 3436). 
- n Stoffen 

der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328). 
- LWaG Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 30. 

November 1992 (GVOBl. M- dert durch Art. 7 
des Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 431,432), 

- 
Stoffen in der Neufassung vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905). 
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2.8. Bestandteile des Bebauungsplanes 

bauungsplan Nr. 19 der Gemeinde Hohenkirchen 
besteht aus:  
- Teil A - Planzeichnung, im  
 mit der Planz ,  
- Teil B - Textliche Festsetzungen  
- sowie der  
 
Dem Bebauungsplan wird diese 
wesentliche Auswirkungen des Planes entsprechend dem Stand des Verfahrens 

 
Der Umweltbericht mit integrierter Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung bildet einen  

2.9.  

Die im Plangebiet gelegenen befinden sich im Privateigentum, sofern sie 
das Vorhaben der baulichen Nutzung konkret betreffen. Das Gemeindeeigentum 

 

2.10. Gutachten zum Bebauungsplan  

Folgende Gutachten, die auch im Zusammenhang mit dem 
genutzt wurden (Natura 2000-
die vorliegende Bauleitplanung: 

- FFH-
-302) im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 

dlich der Ortslage 
 

- FFH-
1934-401) im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde 

rtslage Niendorf und westlich 
Januar 2022, 

- 
Februar 2019, 

- Verkehrstechnisches Gutachten Bebauungsplan Nr. 19 der Gemeinde 
Hohenkirchen Bernard Gruppe, ZT GmbH, ein Unternehmen der Bernard 
Gruppe Bremen/ Rostock vom Januar 2023, 

- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 19 der Gemeinde 
Hohenkirchen (Ortslage Niendorf), Hoffmann und Leichter 
Ingenieurgesellschaft, vom 24. Februar 2023, 

- Energiekonzept Strandleben, Bearbeitungsstand 26. Januar 2022, 
- -

uni 2023, 
- - und Entsorgung; insbesondere zur 

Stand Juni 2023, 
- B-Plan Nr. 19 der Gemeinde Hohenkirchen, 26.09.2008, Bestandserfassung 

Rostock.  
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3.  

3.1. Landesraumentwicklungsprogramm LEP M-V 

Die Gemeinde Hohenkirchen befindet sich in der Planungsregion 
 

 
Die Ziele der Raumordnung ergeben sich aus den Vorgaben des 
Landesraumentwicklungsprogramm (LEP M-V) vom 27. Mai 2016 und den 
Vorgaben des Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg 
(RREP WM) vom 31. August 2011. Die Vorgaben des 
Landesraumentwicklungsprogramms sind im Regionalen 
Raumentwicklungsprogramm konkretisiert und ausgeformt. 
 
Die Gemeinde Hohenkirchen befindet sich im Nahbereich der Hansestadt 

-Umland-
Raum Wismar. Nach den Darstellungen des 
Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V 
2016) liegt das Gebiet der Gemeinde Hohenkirchen 

- in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus, 
- in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. 

- die landwirtschaftlichen 
auch bei einer Wertzahl von mehr als 50 in andere Nutzungen 

umgewandelt werden, weil zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

diese Zielsetzung bereits enthielt.  Die Vereinbarkeit mit dem 
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) ist 
gegeben. 

3.2. Regionales Raumentwicklungsprogramm RREP WM 

im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) 
vom 31. 
"Energie" laufen Verfahren zur Teilfortschreibung. 
 

wiesen. Die Gemeinde ist als Vorbehaltsgebiet 
-V Programmsatz 4.5 (3) und RREP WM 3.1.4 (1) 

ausgewiesen. 
- und 

Hochwasserschutz, Programmsatz 5.3 (2) RREP WM. 
Die Geme -V Programmsatz 4.6 
in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus. Diese Gebiete werden im RREP WM 

 zum 

entwickelt werden soll. Die touristischen Angebote sollen abgestimmt auf die 
touristische Infrastruktur gesichert, bedarfsgerecht erweitert und qualitativ 

Dazu sind 
gebote zu schaffen. 
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Das mit dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 19 
besonderer Weise die Anforderungen, die das RREP WM an 

Angebot qualitativ und quantitativ. 

m 

genutzt werden. Mit dem Vorhaben Strandleben in Niendorf wird die positive 

 E slastung ist das 
Ziel. 

- 
un

vorgesehen.   

tz und Landschaftspflege werden erbracht (4.3.3 
(3) RREP WM). 
 
Landesplanerische Stellungnahme und Bewertungsergebnis 

Planaufstellungsverfahren beteiligt. 
Raumordnung und Landesplanung vom 25.04.2019 wird beige  Danach 

er Raumordnung und Landesplanung 
vereinbar ist. 
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 Planungszielen in der Gemeinde entsprechend 

f 40 

allgemeine Wohnen zu integrieren. Die Zielsetzungen der Gemeinde wurden 
raumordnerisch mitgetragen. Im Bebauungsplan werden Festsetzungen zur 
Sicherung der Wohnfunktion im WA-Gebie er 

. Hierzu 
wird auf Programmsatz 4.2 (8) RREP Westmecklenburg verwiesen. Die 
Gemeinde folgt der Empfehlung, die Sicherung des Wohnens in der Ortslage 
Niendorf  
 
Vorrang der Innenentwicklung 

 
 
Wohnbauentwicklung im Ortsteil Niendorf 

festgesetzt. Damit soll der Eigenbedarf in der Gemeinde vorzugsweise 
abgedeckt werden. 
 
Eigenbedarfsentwicklung  
Die Gemeinde Hohenkirchen hat im Rahmen der Aufstellung des 

weiterhin Schwerpunkt der Nutzung im Plangebiet ist, wird unter 
n 

ohngebiet werden plansichernde Festsetzungen 
zum Ausschluss von Ferien- und Zweitwohnungen getroffen. 
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-  
- Das Plangebiet liegt in einem niederschlagsbenachteiligten Gebiet. 
- Das Plangebiet liegt in einem Bereich mit geringer bis mittlerer 

 
- Das Plangebiet liegt in Bereichen mit einer mittleren bzw. geringen 

 
- Das Plangebiet lieg

die Sicherung der Erholungsfunktion der Landschaft.  
- Die Bereiche des Plangebietes befinden sich innerhalb des 

an den Verkehr  Fischot  
- Die Gemeinde Hohenkirchen liegt innerhalb der Landschaftseinheit der 

 
- Die Bereiche des Plangebietes befinden sich teilweise innerhalb des 

Biotopverbundes im weiteren Sinne (Eur
FFH - 
Landschaftselementen nach Artikel 10 der FFH-
landesweiter Biotopverbund nach Vorgabe des Gutachtlichen 

egionaler Biotopverbund).  
- 

- 
Naturschutz und Landschaftspflege  (B). 

3.5.  

Die Gemeinde Hohenkirchen 
gesamte Gemeindegebiet mit Stand 27. April 2021. 

September 2021 erfolgt; der Bescheid wurde am 5. Oktober 2021 wegen einer 

und wurde mit dieser Bekanntmachung wirksam. 

dargestellt: 
 

Ortslage Niendorf 
 

 
Abbildung 1
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splan Nr. 26 im Rahmen eines allgemeinen 

B-

-  
 
Innerhalb des B-Planes 19 handelt es sich um eine Ferienhausanlage zur 
Vermietung, welche vorzugsweise als Gesamtanlage gewerblich betrieben und 
bewirtschaftet werden soll. 

bisher eher als Missstand zu wertende Bebauung wurde saniert und in einen 
ansprechenden optischen Zustand gebracht, so dass sich diese Anlage 

 
 
Zur gesamtheitlichen Entwicklung innerhalb der Gem
Wegeprojekte. Die Herstellung des Rad- 
Ortsausgang Niendorf ist vorgesehen. Dieser Teil braucht dringend eine 

umgestellt werden. Die Gemeinde verfolgt ihre Entwicklungsziele konsequent 
und parallel zur baulichen Entwicklung wird die infrastrukturelle Ausstattung 

 
 

gesichert werden. 
 
Strandbereich: 
Die Gemeinde verfolgt ihre anspruchsvollen Ziele zur Tourismusentwicklung 

Strandbereich an der Wohlenberger Wiek. Die infrastrukturelle Ausstattung und 
n an die Sicherheit sind zu verbessern. 

 
-  
-  
-  
Aufgrund des hohen Aufkommens an Besuchern sind insbesondere im Bereich 
v
betrifft unter anderem eine Ampelanlage im Kreuzungsbereich von Niendorf. 
 

ruhenden Verkehr im Bereich der 
-Plan Nr. 4 

werden; in diesem Zusammenhang wurde bereits das Verfahren der 
Teilaufhebung des B-
gefasst; von der baldigen Rechtskraft ist auszugehen. Ziel ist es, jetzt die 

Kreuzungsbereiches an der L01 und somit auch ortsnah liegen, aufrecht zu 
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Bereich arrondieren. 

-

nunmehr erfolgt die Erarbeitung des Entwurfes des Bebauungsplanes. Im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 wird die Gemeinde die 

 
 

 
Abbildung 2
19 
 

 

 
Der Steinmetzbetrieb / 

der Landwirtschaft dienende bauliche Anlagen in der unmittelbaren Umgebung.  
 
Die Gemeinde Hohenkirchen hat sich nunmehr mit der Ortsentwicklung in 

fremdenverkehrlichen 
Wohnumfeld, d

n 
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3.6. Landschaftsplan 

aufgestellt. Die Auseinandersetzung mit den naturschutzfachlichen Belangen 
 (sh. 
. 

3.7. Schutzgebiete  Schutzobjekte 

Das Plangebiet befindet sich in einer dichten Schutzgebietskulisse. Detaillierte 

Schutzgebiete werden im Umweltbericht und den speziellen Fachgutachten 
dargestellt. 

 
Natura 2000-Gebiete 
N  Plangebietes befindet sich das Gebiet von gemeinschaftlicher 

 (DE 1934-302). 
 

 
Abb. 4: 
B-Planes Nr. 19 (rot) 

-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff Juni 2023, mit eigener Bearbeitung) 
 
Das GGB "Wismarbucht"   mit dem 
E Vogelschutzgebiet "Wismarbucht und Salzhaff" (DE 1934-401).  
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Abb. 5: -
Planes Nr. 19 (rot) 

-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff Juni 2023, mit eigener Bearbeitung) 
 
Biotope 
Es befinden sich i  20 NatSchAG M-V 

Plangebietes befinden sich - 
  

 

 
Abb. 6: G  20 NatSchAG M-V ge iotope in der Umgebung des 
Plangebietes  

-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff Juni 2023, mit eigener Bearbeitung) 
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Zollbelange 
Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum. Es besteht im grenznahen 

besitzer einen Grenzpfad 

 

verbessern ( .  

4.  

4.1. Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Das Plangebiet des vorl   an die 
vorhandene Ortslage 
der nicht baulich genutzt wird und auch nicht in den Geltungsbereich einbezogen 
wird an ereiches sind nicht mit einem 

 
 

al
 

 
Ohne Aufstellung einer Bauleitplanung ist die Umsetzung der Planungsziele nicht 

  

4.2. Vorhandene Bebauung und Nutzungen 

Innerhalb des Plangebietes 

nordwestlichen Plangebiet befindet sich ein Graben, der trockengefallen ist oder 
zeitweilig w

des Plangebietes befindet sich Vorwald aus heimischen Baumarten frischer 

die sogenannten Vorwaldbereiche durch Schilf-
enommen. 

 
 
Angrenzend an das Plangebiet 

 Plangebiet grenzen eine Ferienanlage und eine als 

befindet sich der gewachsene Campingplatz, der den 
 

ockere 
Einzelhausbebauung zu bezeichnen sind; es handelt sich hier um die Bebauung 
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Landwirtschaft. 
ie Landwirtschaft, Schilf-

vorhandenen Grabens und des Vorwaldes. 
Der Bereich um die Ortslage Niendorf ist traditionell durch landwirtschaftliche 
Nutzung und innerhalb der Ortslage durch Ferien- und Erholungsnutzung sowie 

einen gewachsenen Fremdenverkehrsort, der zuletzt um die Ferienanlage 

Campingplatz hat einen Wandel von Dauercampern zur zeitlich begrenzten 

ten genutzt 
wird. Der nordwestlich gelegene Parkplatz befindet sich bereits auf dem Gebiet 

eines Natursc
des Plangebietes werden daran orientiert.  
 
Die Ortslage Niendorf ist 

Ortsla

verteilen. 
Im zentralen Bereich der Ortslage ist im Zusammenhang mit der Ferienanlage 
Meerleben ein dorfzentraler Spielplatz eingerichtet. Dieser kann als 
Kommunikationsbereich gelten.  
 
Die nachfolgende Abbildung zeigt das Luftbild der Ortslage Niendorf mit der 
Abgrenzung des Plangebietes und der sich daraus ergebenden unmittelbaren 
Umgebung. 
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Abb. 7: Plangebiet des B-Planes Nr. 19 (rot) mit Umgebung 

-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff Juni 2023, mit eigener Bearbeitung) 

4.3. Verkehrliche  

 
Das Plangebiet befindet sich nordwestlich der Ortslage Niendorf. 

19
  

Die verkehrliche Erreichbarkeit ist gut gegeben.  

n Betrieb 
genommen 
 
Ruhender Verkehr 

Ferienhausgebiete und auf dem Campingplatz kann auf diesen selbst 

Die 

ruhenden Verkehr zu minimieren. 
 

 
Niendorf 
Busverkehr angeschlossen. lb des 
Fremdenverkehrsprojektes Shuttleverkehr vorgesehen. 
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4.4.  

 Niendorf mit der Bebauung 
  

innerhalb des Plangebietes befinden 
Plangebiet. 
m DHHN92 92 ab. Der 

alb des 

 

ebietes befinden sich vorzugsweise 

sonstigen anthropogenen Nutzung. Eine  Beschreibung des 
 ist dem Umweltbericht zu entnehmen.  

 
Aus dem Luftbild mit Abgrenzung des Plangebietes ist die  
in
Beschreibung der Bestandssituation findet sic
Umweltbericht.  
 

 
Abb. 8: Plangebiet des B-Planes Nr. 19 (rot) mit erweiterter Umgebung 

-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff Juni 2023, mit eigener Bearbeitung) 
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5.  Konzept 

5.1. Planungsziele  

Planungsziele der Gemeinde insgesamt 
Die Gemeinde Hohenkirchen hat 
Gemeindegebiet aufgestellt, bedingt durch die Fusion der ehemaligen 

rchen. Jede 
e bis zur Neuaufstellung des 

es 
Hohenkirchen  
Die Gemeinde Hohenkirchen beabsichtigt den namensgebenden Ort 
Gemeindegebiet, den Ortsteil Hohenkirchen, 

 zu entwickeln. Des Weiteren sollen die 

Wohnfunktion behalten. 
Die Ortslagen Hohen Wieschendorf und Niendorf werden als 
Fremdenverkehrsorte innerhalb des Gemeindegebietes betrachtet, bedingt 

Anlagen. Hier ist tzungsplanes bereits 

vorgesehen. 
 

Niendorf 
Es besteht seitens der Gemeinde die planungsrechtliche Zielsetzung in Niendorf 

den Tourismus und die familienbezogene 
Freizeit-  in diesem Bereich neue und weitere 

 Angebote auszubauen und anzubieten. Dazu sollen die 
unterschiedlichen Nutzungsbausteine ein qualitativ hochwertiges und 

gerecht wird. Die vorhandenen Einrichtungen der Fremdenbeherbergung mit 

vermietete Ferienwohnungen sind hier zu betrachten. 
Bei der planerischen Vorbereitung sind insbesondere die naturschutzfachlichen 

Insbesondere sind in direkter Nachbarschaft 
die Natura 2000-Gebiete  

), die eine urschutzfachliche Bedeutung haben, bei der 
Planung . 

Anbindung genutzt. Die vorgesehene Bebauung ist in ausreichendem Abstand 

Einvernehmen mit den Zielen der Raumordnung und Landespl
werden. 

Infrastruktur. Die Zielsetzung hat 
Ferienanlage, die gewerblich betrieben werden soll und eines Bereiches mit 
allgemeiner Wohnnutzung vorgesehen. 
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mit Blick auf die Wohlenberger Wiek aus. 
 
Es ist das Ziel der Gemeinde, das Ferienangebot um weitere im 
Anschluss an die  

. Bisherige Feriennutzungen beziehen sich im Wesentlichen auf den 
 

Aufwertung gab es durch die Ferienanlage Meerleben. Innerhalb der 

bewirtschaftet. 
 

Ortsteil Niendorf qualitativ hochwertiger gestaltet werden. 

ausgesprochene Ziel der Gemeinde Hohenkirchen neben Hohen Wieschendorf 
insbesond
Fremdenverkehrsentwicklung zu nutzen.  
 
Die Gemeinde stellt den Bebauungsplan auf der Grundlage des bisher 

. 
Das Entwicklungsgebot ist 
ist vorgesehen. 

 Die Gemeinde ist der Auffassung, 
dass unter Beachtung dieses Konzeptes eine gesamtheitliche Ferienanlage 
entstehen kann, 
werden. Die Ferien- und Wohnanlage kann dem Standort gerecht werden und 

 Sichtbeziehungen in die offene Landschaft 
vorhandenen bebauten Umgebung und der Landschaftsumgebung ist 

 

Abstand zwischen der vorhandenen Bebauung und der geplanten Neubebauung 

Gemeinde -Schutzgebietskulisse 
nachgewiesen. Die Anforderungen an die Umweltbelange werden gesondert 

geht die Gemeinde davon aus, dass ein nachhaltiges Baugebiet vorbereitet 
werden kann. Des Weiteren geht die Gemeinde davon aus, dass sie die 
Vereinbarkeit mit den Zielen des Artenschutzes schafft und Ausgleich und Ersatz 
entsprechend gesichert werden. 
H
vorgenommen und Festsetzungen m Rand geplante Bebauung 

 getroffen.    

5.2.  

Entwicklungen in der Ortslage Niendorf 
 

66 von 198 in Zusammenstellung



19 der G
Ortslage Niendorf

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf  23. August 2023  
 30 

 Bebauung innerhalb des Bereiches im 
 hat sich im Zeitraum der 

 
 
2008:  
Im Vorentwurf 2008 war eine 
Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen vorgesehen. 
 
2018:  
Im Vorentwurf 2018 wird 
Ferienhausgebietes mit der erforderlichen Infrastruktur vorgesehen; wobei das 
Ferienhausgebiet als gesamtheitliche und gewerblich betriebene Anlage 
gesehen wird. Der gewerbliche Betrieb wurde aus Sicht der Gemeinde einem 

gezogen. 
Es wurde das Ziel entwickelt, die Fremdenverkehrswirtschaft in der Gemeinde 
weiterzuentwickeln und weitere positive Aspekte neben dem bewirtschafteten 
Campingplatz zu erzielen.  
 
2022:  

400 Betten auf 200 Betten reduziert wurde auch eine Entwicklung des Wohnens 

Es ist das Ziel der Gemeinde, die Wohnfunktion auch im Ortsteil Niendorf zu 

en vorgesehen. Damit soll ein nachhaltiges Konzept, 

 

(K19) durch den Geh- 

Ferienanlage Meerleben verzichtet. 

Feriengebiet verble

 
 
Zur Illustration der planerischen Entwicklung des Konzeptes sind 

olgt 
eine plausible Ableitung aus den Darstellungen des Bestandes bis zum nunmehr 

 
 

Situation ersichtlich.  
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In der nachfolgenden Abbildung ist auf der Grundlage des wirksamen 
bisherige Zielkonzept der Gemeinde dargestellt. 

 

 
Abb. 9:  Auszug a der Gemeinde Hohenkirchen mit Darstellung 

  
 
In der Abbildung ist 
das Zielkonzept der Gemeinde im Rahmen des bisherigen 

1. 
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1.  
in 

 
 
 
 

 
Abb. 10: chennutzungsplanes der Gemeinde Hohenkirchen mit Darstellung 
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wird  
im Rahmen des verbindlichen 

Bauleitplanverfahrens festgelegt. Hierzu finden sich die Darlegungen und 
 

 
Im Rahmen der Vorentwurfsdiskussion 2018 hatte die Gemeinde noch 2 

und die Variante 2. 
 

 
Abb. 11:  Vorentwurf 2018, Variante 1  
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Abb. 12: nzept, Vorentwurf 2018, Variante 2 
 
Die Gemeinde Hohenkirchen 

Entwurf 2023. 
Viele bereits im dem Vorentwurf 2018 benannten Ziele werden weiterhin verfolgt 
und umgesetzt.  
 

bauung 
dargestellt, das auch in den Festsetzungen der Bauleitplanung umgesetzt wird. 

Vorbereitungen erfolgten hi

Umweltbelange.  
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Abb. 13: t als Grundlage Entwurf, agmm Architekten + Stadtplaner 2023 
 
Die  wird 

 
 
Die Wohn- und 
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, 
der Parkanlage genutzt werden.  
 

 
 
Es ist vorgesehen, das Ferienhausgebiet durch Wege an die Ortslage 

offengehalten. 
 

licke auf die Wohlenberger Wiek offen 
zu halten. 
 

, die Parkanlage, wird ein 

Landschaftsraum geschaffen. Standortgerechte heimisc
angepflanzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass Blickbeziehungen zur 

 Baumreihe, die 
 

 
 aus Sicht der Gemeinde mit 150 Betten 

Feriennutzung begrenzt. 
Wohnbebauung innerhalb eines allgemeinen Wohngebietes vorbereitet. 
 

Plangebietes soll insbesondere ruhe- 
Angesprochen werden sollen insbesondere Radtouristen, Kulturliebhaber und 

tereisende. In der sechs- 
die Beherbergung von Strandurlaubern vorgesehen.  
 In der Nebensaison werden sowohl Senioren (50+), Singles und junge 
Paare mit und ohne Kinder im nichtschulpflichtigen Alter anges
Schulferien, Ostern, Sommer, Herbst und Winter, werden Erwachsene mit 
schulpflichtigen Kindern angesprochen.  
 

onaten Mai bis 
September stattfinden wird. Hier wird die Auslastung nach Erfahrungswerten bei 

eine geringere Auslastung erfolgen. Positive Effekte ergeben 
sich durch die Quali
Niendorf bereits beweist. Damit werden sich insbesondere in der Zeit von 

e 
wesentlich anderen Auswirkungen ergeben als die bisher vorhandenen. 

74 von 198 in Zusammenstellung



75 von 198 in Zusammenstellung



19 der G
Ortslage Niendorf

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf  23. August 2023  
 39 

ngskonzept zur Grundlage der Planunterlagen zu 

g des 

Zufahrten wird entsprechend beachtet. Es ist ein gesamtheitlich gleichartiges 
 

 

 
Abb. 14: 

Juli 2023) 

5.3. Strandnutzung 

-
Bebauungsplan Nr. 19 der Gemeinde Hohenkirchen auseinandergesetzt. Zur 
Bewertung der Strandnutzung ist hier der Auszug aus dem Umweltbericht des 

, 27. A  
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"Bewertung zur Strandnutzung 
 
Die Gemeinde Hohenkirchen hat den Strandbereich an der Wohlenberger Wiek 

Strandabschnitte vom Anleger in Wohlenberg bis zum Anleger in Hohen 

differenzierte Bereiche, die als beruhigte Bereiche und als Strandbereiche ohne 
 

die auch in der Vergangenheit sehr intensiv genutzt wurden und beruhigte 

Abbildung. 
 

 
Abbildung 3: Gliederung der Strandbereiche im Bereich der Gemeinde Hohenkirchen im 

-MV:DOP, LUNG 
MV, 2020 (Juli) 
 
Im Zusammenhang mit der Nutzung der Strandbereiche wurden Untersuchungen 
im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 28 und im Rahmen der 

Entwicklungsabsichten ausreichend 

Wismarbucht (Managementplan von 2006) werden durch die Gemeinde weniger 
Strandbesucher prognostiziert. Die Prognose wurde gefertigt anhand von 

tungs- 

n auszugehen, dass 
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landwirtschaftlichen Nutzfl  
verringert. Dies wird in der Eingriffs-Ausgleichs-  

19 beplant werden, sind bereits im 
 

 

 
von weniger als 5 ha in eine andere Nutzungsart, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Vereinbarkeit mit dem Landesraumentwicklungsprogramm 
Mecklenburg-Vorpommern (LEP M- .   
 
Der anderen 

 Die Gemeinde hat nachvollz

Niendorf als Wohnstandort 
und ebenso im Bereich der touristischen Entwicklung ergibt. 
im wirksamen 

Gemeinde Hohenkirchen den 
bauungsplan 

Nr. 19 begonnenen Planung. 
 

 

Ebenso ist auf den Erhalt der Funktion der Drainageleitungen zu achten; dies ist 
vorgesehen und erforderlich. Im Rahmen der technischen Planung sind die 

beachten und entsprechen den allgemeinen Gepflogenheiten. 
 

 i.S. des Landeswaldgesetzes oder der gesetzlich geltende 
Waldabstand werden durch die  

6. Inhalt des Bebauungsplanes 

6.1. Art der baulichen Nutzung 
 

 

innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 19 erfolgt auf der Grundlage des 
 

Plangeltungsbereich an die neuen Zielsetzungen der Gemeinde angepasst und 
im westlichen Bereich reduziert. In Bezug auf die Art der baulichen Nutzung 

h Sondergebiete die der Erholung dienen 

Hiermit werden die Zielsetzungen der Gemeinde umgesetzt, eine 
Ferienen

79 von 198 in Zusammenstellung



19 der G
Ortslage Niendorf

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf  23. August 2023  
 43 

werden zudem Zweit- und Nebenwohnungen innerhalb des allgemeinen 
s Dauerwohnen zu 

von Zweit- oder Nebenwohnungen genutzt. 

  

6.1.1. Allgemeines Wohngebiet 
 

 
  plant die 

e Festsetzung von 

 jedoch angepasst.  

Wohnen. 
 
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 
 

 
1.  
2. - und 
Speisewirt  
 

 

-  

 

BauNVO allgemei  

- 
Zwecke 

 
 

 

-  

 
 
Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis 4) 

igen Nutzungen 

- Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  
-  
- Nr. 4 Gartenbaubetriebe, 
- Nr. 5 Tankstellen,     
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Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis 4) sind Ferienwohnungen i. 

 
 

-  

Bestandteil des 
 

 
Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis 4) 

BauNVO nur Wohnungen, die der dauerwohnlichen Nutzung durch Personen 
dienen, die ihren Lebensmittelpunkt in Niendorf in der Gemeinde Hohenkirchen 
haben, nicht hingegen Zweit-  
 

:  

Wohnen. Die Gemeinde geht von einer Dauerwohnnutzung aus. Deshalb werden 
Zweitwohnen/ Nebenwohnen ausgeschlossen. Zielsetzung ist eine 
Ausgewogenheit auch zu Einwohnerzahlen zu erreichen. 

 
Schank- 

sportliche Zwecke nicht Bestandteil des Bebauungsplanes, weil hier andere 

 

Wohnen
anderer Stelle der Ortslage und im Plangebiet ausgewiesen und sollen daher in 

Bei den 
baubetriebe und Tankstellen" 

Sonstige nicht  sollen weiterhin ausnahmsweise 
.  

en, wird eine abweichende Regelung 
getroffen (sh. in den Festsetzungen), um deren Ausschluss innerhalb des 
allgemeinen Wohngebietes zu regeln. Ebenso werden Regelungen zum 
Ausschluss von Zweitwohnen und Nebenwohnen getroffen. 

6.1.2. Sondergebiete die der Erholung dienen  Ferienhausgebiet 
0 Abs. 2 und 4 BauNVO) 

 
Es ist das Ziel der Gemeinde Hohenkirchen, die Feriennutzung im Ortsteil 
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Anzahl von 150 Betten regeln und die erforderliche Infrastruktur zulassen. 
 
Das festgesetzte Sondergebiet - Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6) dient 

Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des Gebietes 
und zur Freizeitgestaltung, die das Freiz  
 

 

- 

erwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur 
Erholung zu dienen. Es sind Ferienwohnungen mit insgesamt maximal 

 

 

- Schank- und Speisewirtschaften, 
-  Aufsichts- 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter,  
-  
-  
- 

Einrichtungen der Freizeitgestaltung, 
-  

Bewirtschaftung erforderlichen Anlagen ausnahms
entsprechender Bedarf ergibt. 

6.1.3. Sonstiges Sondergebiet  Gemeinschaftshaus mit Coworking Spaces 
 

 
 gemeinschaftlich entwickelte Ferienhausanlage und das allgemeine 

Gemeinschaftshaus mit Coworking Spaces vorgesehen. Hier soll ein 
Infrastruktur- 
der Gemeinde geschaffen werden. 
 
Das festgesetzte sonstige Sondergebiet - Gemeinschaftshaus mit Coworking 

Baugebiet sowie die Unterbringung von Coworking Spaces.  
 

: 

-  
- Coworking Spaces. 
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6.2.  
  

 

Festsetzung  

-  
- der max. Zahl der Vollgeschosse, 
-  

Trauf- rden in Bezug zum 
Planzeichnung festgesetzt ist, festgelegt. 

Beachtung des 
 

vorhandene landschaftliche Situation getroffen. 
 

Mit dem 
Bebauungsplan werden die gesetzlichen Regelungen um 
maximal 50 %  . 
 

 
Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis 4), in dem festgesetzten 
Sondergebiet  Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6) und in dem festgesetzten 
sonstigen Sondergebiet - Gemeinschaftshaus und Coworking Spaces (SO G + 
C) darf  

bezeichneten Anlagen bi

 
 

 
Die  ist der Schnittpunkt der Dachhaut mit dem aufstrebenden 
traufseitigen Mauerw

 
Die   

6.3. Bauweise 
( ) 
 
Innerhalb des Plangebietes die offene Bauweise festgesetzt. 

 

Konzept entspricht. 
 
Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis 4), im festgesetzten 
Sondergebiete  Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6) und im festgesetzten 
sonstigen Sondergebiet - Gemeinschaftshaus mit Coworking Spaces (SO G + C) 
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6.4.  
 

 
 in 

den Baugebieten festgesetzt. D muss mindestens 
8 betragen. Um die Planungsziele zu erreichen und eine entsprechend 

entgegenzuwirken wurde diese Festsetzung getroffen; ebenso unter 
 

In diesem Zusammenhang ist auch die Festsetzung zur maximalen Anzahl der 
Wohneinheiten zu sehen. Die Festsetzung dient der Sicherung von 40 

Ziel der Gemeinde.  
 
Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA 1 bis 4) und 
innerhalb des festgesetzten Sondergebietes  Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6) 

8  

6.5. Zahl der Wohnungen  
 

 
In den Baugebieten wir
Anzahl der Wohnungen auf 1 Wohnung 

 
Mit dieser Regelung wird gleichfalls der Nutzungsdruck auf die umliegenden 

 
Mit der 
und die beabsichtigte Entwicklung mit Wohn- und Ferien  wird mit 
maximal 1 Wohneinheit gesichert. 

9
wurde 

Die Festsetzung wurde 
getroffen, um eine Unterwanderung der Planungsziele dahingehend zu 

auf eine b -
Zinkahn-  
 

Wohneinheit festgesetzt. 
 
Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA 1 bis 4) und 
innerhalb des festgesetzten Sondergebietes  Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6) 
ist je 1 Wohnung bzw. je 1  
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6.6. Von der Bebauung f  
  
 

hierzu verzichtet. Die Sichtdreiecke sind im Bereich der Anbindung an die 
lich aufgenommen, um 

 
 

 
In den festgesetzten Sicht

 

6.7. Anforderungen an Verk  
) 

 
ulichen Konzept festgesetzt:  

-  
- 

Bereich  Mischverkehrsfl  
-  
- - und Radweg 
-  

immung vorgesehen. Auf 

Die Geh- 
dauerhaft zu t. 
 

Entwurf der technischen Planung in der 
erforderlichen Breite festgesetzt. 
 

das festgesetzte Sondergebiet  Ferienhausgebiet (SO FH 
festgesetzte sonstige Sondergebiet - Gemeinschaftshaus Coworking Spaces 
(SO G + C). 

6.8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 

Der bekannte Leitungsverlauf wurde nachrichtlich entsprechend den Angaben 
der Ver- 

Trinkwasserversorgung und zur Schmutzwasserableitung werden ebenso 
 

Parallel zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 19 wird ein 
- und Entsorgung erarbeitet. Der bisherig bekannte Stand der 
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Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA 1 bis WA 4), des 
festgesetzten Sondergebietes  Ferienhausgebiet (SO FH 1 bis 6) sowie des 
festgesetzten sonstigen Sondergebietes  Gemeinschaftshaus mit Coworking 

baren 

oder mit der Garage bzw. dem Carport - 
Ziffer 8.1 bis 8.3 -  

6.11. und Versickerung von Niederschlagswasser  
(  
 

- 
Konzept festgesetzt:  

- / Regenwassermulde. 

Parallel zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wurde die 
vorbereitet  zur 

 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. 

abzuleiten. 

Niederschlagswasser soll auf diesen erlaubnisfrei versickert werden bzw. 
verwertet werden.  

 

6.12.  
 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 

 
en zu dem Anteil der 

zum Plangebiet 
 

 

 dient zur Ableitung des anfallenden 
 

6.13. f oder f die Gewinnung von 
 

 
 

das 
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Plangebietes zu beachten sind. Die ermittelte Verkehrsmenge dient als 
Grundlage. 
 

  

eiches des Bebauungsplans ein 
bewertetes Gesamt-Bau- - w,ges) aufweisen, das nach 

-1:2018-01 zu ermitteln ist: 
 

w, ges  = LA  KRaumart   
 

mit LA   
 
mit KRaumart   
 

A erfolgt hierbei 
-2:2018-01.  

 

durch den Einsatz 
 

 

Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Dabei sind im Schallschutznachweis 
insbesondere die nach DIN 4109-2:2018-01 geforderten Sicherheitsbeiwerte 
zwingend zu beachten. 
 

-
mittelten Beurteilungspegeln des Schallgutachtens von HOFFMANN-LEICHTER 
vom Februar 2023 abzuleiten, welches Bestandteil der Satzungsunterlagen ist. 
 
Ausnahmsweise kann von den Festsetzungen abgewichen werden, wenn im 

-Schallschutz 
ergeben als im Bebauungsplan festgesetzt.  
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Abb. 15: Quelle: HOFFMANN-LEICHTER - 

 
 

Schallgutachten von HOFFMANN-LEICHTER (Schalltechnische Untersuchung 
zum B-Plan Nr. 19 der Gemeinde Hohenkirchen  OL Niendorf  vom 24. Februar 
2023) zu betrachten. 

7.  Nutzungsregelungen,  zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Anpflanzungs- und 
Erhaltungsgebote 

 

7.1.   
 

 
Zur Vorgabe 

en zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Anpflanzungen in den Baugebieten wurden entsprechende 

 
 

 
 

-  Hochstamm, 3xv, Stammumfang 18-20 cm, 
 -   
     oder Hochstamm, 3xv, Stammumfang 18-20 cm. 
 -  Hochstamm, 3xv, Stammumfang 10-12 cm. 
 -   125/150 cm. 
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 Stiel-Eiche (Quercus robur),  
Gemeine Esche (Fraxinus excelsior),  
Ahorn (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus),  

   Winter-Linde (Tilia cordata),  
   Sommer Linde (Tilia platyphyllos),  

Weiden in Arten und Sorten (Salix alba), 
Rot-Buche (Fagus sylvatica).  
 

 Feld-Ahorn (Acer campestre),  
Hain-Buche (Carpinus betulus),  
Eberesche (Sorbus aucuparia),  
Schwarz- Erle (Alnus glutinosa) 
Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia), 
Bruch-Weide (Salix fragilis), 
Rot-  

 
alter Sorten  

Apfel (Malus), z.B.  
 

 
 

   
Zweigriffliger Weissdorn (Crataegus laevigata), 
Hasel (Corylus avellana),  
Schlehe (Prunus spinosa),  
Holunder (Sambucus nigra),  
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea),  
Brombeere (Rubus fruticosus),  
Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus carthatica), 
Strauch-Rosen in Arten (Rosa ssp.),  

 
Strauch-Weiden in Arten (Salix ssp.). 
 

Innerhalb der Baugebiete ist je angefangener 750 
Baum 2. 
anzupflanzen. 

7.2.  
 sern 

b BauGB) 
 

  
Aufstellungsverfahrens aufgenommen. Der Erhalt wurde auf Basis des 

nachzupflanzen. 
 

 Die mit Erhaltungsgeboten festge
dauerhaft zu erhalten und zu pflegen; bei Abgang sind sie artengleich 
nachzupflanzen.  
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8.  

Auf die 9 Abs. 4 
-V (LBauO M-V) 

wird verzichtet. D
n, Werbeanlagen sowie von sonstigen 

baulichen Anlagen im Baugebiet soll nicht gesondert geregelt werden. Hier gibt 

Bauherrengemeinschaft. Gestalterische Festsetzungen werden nicht als 
erforderlich angesehen. Es besteht die Zielsetzung, das Plangebiet harmonisch 

Gestaltungspielraum im Rahmen des Gesamtkonzeptes gegeben werden. 

Entwicklung von Natur und Landschaft beachtet. Sollte sich im weiteren 
Verfahren herausstellen, 
soll dies im Rahmen einer gesonderten Gestaltungsfestsetzung oder 
Gestaltungssatzung erfolgen. 

9. Immissionsschutz 

9.1. Schallschutz 

- 
sowie das konfliktfreie Nebeneinander der verschiedenen Nutzungen im 

n Festsetzungen getroffen. 
 bildet das Gutachten von 

Hoffmann und Leichter (Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 
19 der Gemeinde Hohenkirchen (Ortslage Niendorf), Hoffmann und Leichter 
Ingenieurgesellschaft, vom 24. Februar 2023). Weitergehende Festsetzungen 

Fests

angesehen.  

tigung der Ortstypik und Struktur wurden allgemeine 
Wohngebiete und keine reinen Wohngebiete festgesetzt. Entsprechend ist auch 
das Nutzungsspektrum festgelegt. Die Festsetzungen zur Lage der Baugebiete 

- und Nutzungsan
 

9.1.1.  

 
Vorgaben der verkehrstechnischen Untersuchung (Verkehrstechnisches 
Gutachten Bebauungsplan Nr. 19 der Gemeinde Hohenkirchen Bernard Gruppe, 
ZT GmbH, ein Unternehmen der Bernard Gruppe Bremen/ Rostock vom Januar 
2023) betrachtet. Dabei wurden die Auswirkungen des Verkehrs auf der 
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- Die Orientierungswerte 
-

dB(A) tags wird im B-Plangeb  
- 

edoch im gesamten Sondergebiet 
SO Ferienha  eingehalten. Demnach sind gesunde 

 
- 

d im ge-
samten Plangebiet eingehalten.  

- -
lich.  

:  

- 
erliche resultierende Bau- -

von bis zu 34 dB. Es ergeben sich somit im gesamten Plangebiet keine 
n Anforderungen an den baulichen Schallschutz. Eine Empfehlung 

zur textlichen Festsetzung befindet sich im Kapitel 4.2.  

gegeben. 

9.1.2.  

vorhanden und somit ist auch eine schalltechnische Untersuchung entbehrlich. 

9.1.3. Veranstaltungen  

Im Rahmen der Planbearbeitung wurde darauf eingegangen, dass keine 

Feuerwerk- und Licht- h 

vorgesehen.  

9.1.4.  

vorgesehen, einzelne Spiel- r Parkanlagen zu 
integrieren. Auch umgebungsrelevante Sportanlagen sind nicht vorhanden. Die 
Einrichtung von Kindermotorland befindet sich in ausreichender Entfernung, so 
dass hier keine weitergehenden Untersuchungen notwendig sind. 

9.2. Verkehrsbetrachtung in Niendorf 

Verkehrsmengen durch die Wohn- und Ferienanlage nur unwesentlich. 
 

worden, werden nicht als erforderlich angesehen. 
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9.3.  

Auswirkungen auf das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 19 die 
 

In Bezug auf die Geruchsimmissionen ist davon auszugehen, dass die 
Auswirkungen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der benachbarten 

  

10. Klimaschutz 

sogenannte Klimaschutzklausel verankert. Im Sinne einer klimagerechten 
r 

die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Die 
 

 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden rechtsverbindliche Festsetzungen 

mt mittels 
 

 
Standortwahl 

die Entwicklung der  geschaffen. Es werden 
lant, 

Siedlungsrand der vorhandenen Ortslage aufgenommen wird. Eine 

 
 

 

 
 

 GRZ) 
blei

 
 

chend im 
Bebauungsplan festgesetzt wurden. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sollen keine zwingenden 
Festsetzungen zur Nutzung regenerativer Energien getroffen werden. Der 
Bebauungsplan soll eine Nutzung regenerativer Energien und sonstige 
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Bei Bedarf wird ebenso 
 

19 werden 
 Regelungen getroffen, die die Trinkwasserversorgung und 

Schmutzwasserentsorgung betreffen. Erforderliche Vereinbarungen werden bis 
zum Satzungsbeschluss abgestimmt. 

n und 
r die Hydranten und die 

 entsprechend geregelt. 
-, 

(Trinkwasser und Schmutzwasser) ist im Bedarfsfall vertraglich zu regeln.   

Anschlussgestattungen mit dem Zweckverband zu vereinbaren. 
Der Zweckverband  am Planaufstellungsverfahren beteiligt; 
das Konzept zur Schmutzwasserableitung, Niederschlagswasserableitung, 

 wird dem Zweckverband zur 
en im Planverfahren der 

Bauleitplanung genutzt. 
 
Die Trassen, die nicht  

 mittels einer Grunddienstbarkeit oder Baulasteintragung zu sichern. 

Bebauungsplan wurden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte festgesetzt.    

12.1. Trinkwasserversorgung 

 
 
Die Gemeinde Hohenkirchen wird im Ortsteil Niendorf 

 mit 
Trinkwasser versorgt. 

Anlagen (Trinkwasserversorgungsleitungen), die in die Bestandsanlagen 
 

r Altanlagen ist 
 

Die konkreten Eingangsparameter und die Dimensionierung der Leitungen sind 
dem  Konzept sowie den entsprechenden vertraglichen Regelungen 
vorbehalten. Die Trinkwasserversorgung ist bis zum Satzungsbeschluss 

rn 

12.2. Abwasserbeseitigung  Schmutzwasser 

Gemeinden. Die Gemeinde hat diese Pflicht 
1 LWaG auf den Zweckverband n  
Die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers aus dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 19 
Zweckverbandes  erfolgen.  
 

 derzeitig bekanntem Stand des eptes ist die 
Schmutzwasserableitung wie nachfolgend dargestellt vorgesehen. 
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Niendorf erfordert den 

 aus dem Gebiet in die vorhandenen Hauptleitungen eingeleitet 
werden.  Die 
Leitungstrassen sind zu sichern. 
  

 
Die konkreten Eingangsparameter und die Dimensionierung der Leitungen sind 
dem  Konzept sowie den entsprechenden vertraglichen 
Regelungen vorbehalten. 

durch den 
 vertraglich zu regeln.   

12.3. Abwasserbeseitigung   

Das im Ort 

II. Ordnung, in das das anfallende  
 
Es wurden die mit dem 
vorliegenden Bebauungsplan vorbereitete  durch das beauftragte 

d des 
Planaufstellungs   
 

wurden Untersuchungen des Baugrundes erforderlich, die im Rahmen der 
erfolgt sind. das Konzept wird davon ausgegangen, 

dass das gesammelte Niederschlagswasser gefasst und in eine geeignete Vorflut 
Innerhalb des 

einen Schmutzwasserkanal/ Regenwasserkanal abgeleitet wird. Begleitend zur 

 
wird einer Empfehlung aus dem Baugrundgutachten gefolgt, das anfallende 

abzuleiten. Im Ergebnis des Konzeptes ist es vorgesehen, dass auf jedem 

vorgesehen.  
 
Im Bebauungsplan wurden Festsetzungen 
Niederschlagwasser getroffen, wie z.B. 

. 
Regelungen zur Realisierung ung zu treffen. Die 

den Satzungsbeschluss. 
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12.4.  

Die Gemeinden 

-V). Dabei sind die 

 
Der Brandschutz in der Gemeinde Hohenkirchen 

 
 

-W 405 zu dimensionieren. Hiernach ist 

sichern. 
D wird mit  Stunden zugrunde 
gelegt. Dies ist im weiteren Verfahren abzustimmen. 

des Plangebietes vorgesehen und innerhalb der Planzeichnung dargestellt. Die 
konkrete und detaillierte Feinplanung obliegt der technischen Planung. Es 

und private Grund  
eitstellung dauerhaft zu 

  
 
Die Errichtung der Hydranten und Nut
entsprechend mit dem Zweckverband zu vereinbaren.  Die notwendigen 

Kosten zu errichten. 
ist mit dem Zweckverband abzustimmen. 
 

 sind die gesetzlichen Anforderungen an die 

beachten. Insbesondere sind zur Sicherstellung des Feuerwehreinsatzes bei 
 

entsprechende Aufstell- 
  

12.5. Energieversorgung 

Die Versorgung mit elektrischer Energie 
neu zu errichtende Anlagen, die in die Bestandsanlagen einbinden, 
sicherzustellen.  
Die E.DIS Netz GmbH wird am Planaufstellungsverfahren des vorliegenden 
Bebauungsplanes beteiligt. an das Versorgungsnetz ist eine 
Erweiterung des vorhandenen Anlagenbestandes erforderlich. Das 
Versorgungsunternehmen soll rechtzeitig vor Beginn der 

 
Hochspannungsfreileitung ist vorge -, Fahr- und 
Leitungsrechte innerhalb des Gebietes vorgesehen. Die 

Energieversorger abzustimmen. 
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DIS Netz 

 
Leitungstrassen sind von Baumpflanzungen freizuhalten; die Anpflanzungen im 
Bereich der Leitungstrassen sind mit der E.DIS Netz GmbH abzustimmen. Im 

von 
 

vorhandenen elektrischen Anlagen nach den geltenden gesetzlichen 
Vorschriften einzuhalten. Bei Freileitungen mit einer Nennspannung > 1 kV darf 

von Baufahrzeugen ist darauf zu achten, dass diese Forderung beim 
Unterqueren des Schutzbereiches eingehalten wird.  

ist Handschachtung erforderlich. 
bereich 

zwecks Erweiterung der bestehenden Anlagen ist festzulegen. 
Detaillierte Abstimmungen sind im Rahmen der technischen Planung 
erforderlich. 
 
Im Bereich des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 19 sind keine 
Versorgungsanlagen (Gasversorgung) der Gasversorgung Wismar Land GmbH 
vorhanden, ebenso keine Anlagen der ONTRAS Gastransport GmbH und der 
VNG Gasspeicher GmbH. 

12.6. Telekommunikation 

Die Ortslagen der Gemeinde Hohenkirchen sind an das Telefonnetz der 
Deutschen Telekom GmbH angeschlossen, so auch die Ortslage Niendorf. 
Innerhalb der Ortslage Niendorf sind Telekommunikationslinien der Telekom im 
Bestand vorhanden. Die Versorgung der neu geplanten Baugebiete wird durch 
neu zu errichtende Anlagen, die in den Bestand einbinden, sichergestellt.    

 
F - und 

- und unterirdischen Kabelnetz jederzeit 
n.  

 

geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von 

vorzusehen. Die Unterbringung der Telekommunikationslinien in asphaltierten 
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d
Telekommunikationslinien.  

Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise die Ausnutzung aller 
Vor

in der Regel um 
Sicherstellung, dass 

- 
die ungehinderte, unent

 
- 

 
- eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und 

Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine 

 
- die geplanten Leitungswege i

werden. 

lanung und 
 im Bedarfsfall  

 
dinierung 

mindestens 6 Monate vor Baubeginn schriftlich angezeigt werden. 
 

 im Sinne der Gemeinde wichtig, im Bereich Niendorf eine gute 
 

12.7. Abfallentsorgung 

Die Beseitigung des anfallenden Abfalls erfolgt aufgrund der Abfallsatzung des 
Landkreises Nordwestmecklenburg. 
 

auf dem privaten Parkplatz bereitzustellen. Die Anfahrt und die Abfahrt sind 
 

 
erungen aufgrund der Schleppkurven der 

Abfallentsorgungsfahrzeuge (3- bzw. 4achsig) zu beachten.  
Die allgemeinen Anforderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes sind bereits als 
Hinweise unterbreitet: 
- Derzeit werden im Landkreis Nordwestmecklenburg 3- bzw. 4-achsige 

Abfallsammelfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht je Fahrzeug bis zu 35 t 
 

- 
 

Begeg
von 4,75 m erforderlich. 
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gekennzeichneten Abschnitte finden sich entsprechend in der tabellarischen 
Zusammenstellung mit einzelner Auflistung.  
 
Tab. 1:  

   qm 
WA 1   3.129,80 
WA 2   3.472,40 
WA 3   2.363,70 
WA 4   1.023,60 
Gesamt: 9.989,50 

   
   qm 

SO FH1   1.282,20 
SO FH2   7.128,40 
SO FH3   5.187,20 
SO FH4   3.499,10 
SO FH5   6.461,30 
SO FH6   5.670,50 
Gesamt: 29.228,70 

   
   qm 

SO G+C 1666,7 
   

   qm 
tl   1.601,00 

Zufahrt, privat   572,00 
   1.741,30 
   513,00 
   583,50 
   539,40 

Parkplatz, privat   1.263,40 
 1 40,80 
 2 112,30 
 3 64,90 
 4 74,30 
 5 98,70 
 6 85,50 
 7 85,50 
 8 119,00 

G+R 9 48,90 
G+R 10 37,30 
G+R 11 82,80 
G+R 12 65,00 
G+R 13 69,90 
G+R 14 64,00 
Gesamt: 7.862,50 

 
   qm 

Regenwasser   1.510,20 
Gesamt: 1.510,20 
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   qm 
Graben   247,70 
Gesamt: 247,70 

   
   qm 

Regenwassermulde 17 1.785,00 
Parkanlage 15 19.589,70 
Parkanlage 16 8.295,00 
Gesamt: 29.669,70 

   
 qm 

WA 9.989,50 

SO/FH 29.228,70 

SO/G+C 1.666,70 
Gesamt 

 7.862,50 
 1.510,20 

 247,70 
 29.669,70 

 80.175,00 
   

Geltungsbereich auf 
Plan 80.175,10 

   

8 ha.  
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14. Auswirkungen der Planung  

 soll 
durch die Entwicklung der Wohn-  die 
Ortslage Niendorf arrondiert werden. Durch die touristische Infrastruktur mit dem 
Gemeinschaftshaus und Coworking Spaces soll eine an die heutigen 
Anforderungen angepasste touristische Infrastruktur zu einer Aufwertung und zu 

Die Belange 

 den Zielsetzungen des 
 dem RREP WM.  Neben der 

Ferienanlage Meerleben begonnene Entwicklung  
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14.1. Auswirkungen auf die Umwelt 

Umweltbericht verwiesen. 
uf die Umwelt sind im Umweltbericht als 

-/ 
Ausgleichsbilanzierung ist in den Umweltbericht integriert. 
Festsetzungen zur Minimierung und zum Ausgleich werden getroffen. 
Durch die Realisierung der Planung finden Bodenversiegelungen statt, die nicht 

 
wird nicht mehr f orhandene Vegetation des Planungsraumes wird 
durch 
Bebauungsplanes teilweise beseitigt. Es erfolgt ein Ausgleich der zu erwartenden 

zung des Plangebietes. 

-, Minimierungs- 
ausgeglichen werden. Durch die Realisierung 
(Anlage einer naturschu , einer parkartig 

 innerhalb des Plangebietes und eines 
) sowie die Sicherung von einer 

 erfolgt eine 
s Gebietes. Durch die westlich angegliederte Parkanlage 

erfolgt die Ausbildung eines Ortsrandes, der sich positiv auf das Landschaftsbild 
auswirken wird. Aufgrund des  des 
Plangebietes 

des direkten Anschlusses des Plangebietes an die  
bestehende Ortslage sowie die Reduzierung des Plangebietes im Rahmen der 

 wird einer 
Zerschneidung der Landschaft entgegengewirkt. Negative Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild sind nicht zu erwarten. 

nge des 

verwiesen. 
Die Natura 2000- en -Gebiet "Wismarbucht" 
und das SPA-Gebiet "Wismarbucht und Salzhaff" wurden jeweils erstellt mit dem 

s. 

an der Wohlenberger Wiek mit bewertet. Entgegen der ur

-Plan 
 

14.2.  

Das Plangebiet befindet sich angrenzend an 
Anschluss und an die Ortslage Niendorf. Bestandsbereiche, die bebaut sind, 

die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 19. Mit dem Bebauungsplan Nr. 19 

Planungsziels wird die landwirtschaftliche Nutzung nicht weiterverfolgt. In der 
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Umgebung vorhandene Nutzungen werden durch die Entwicklung des 
Plangebietes als Wohn-  
 

 
wird 

allgemeinen Wohngebiet werden Feriennutzungen, Zweit- und 
Nebenwohnungen ausgeschlossen. 

Ferienwohnungen inklusive der Infrastruktur geschaffen. Ausnahmsweise 
- und 

Bereitschaftspersonen oder sonstige der Ferienanlage dienenden Nutzungen 
 

14.3. Verkehrliche Auswirkungen 

Die Situation im Bereich der  wird sich durch die Wohn- und 
 Der bebaute Ortsbereich wird kaum von dem 

verkehrstechnische Untersuchung nachgewiesen. 
Innerhalb der Infrastruktureinrichtung des Gemeinschaftshauses und der 

anderen Auswirkungen als die Wohn- und Feriennutzung haben wird. Einzelne 
Veranstaltungen werden stattfinden, die jedoch den Umgebungsschutz der 

die verkehrlichen Auswirkungen hinausgehende immissionsschutzrechtliche 
Betrachtung der Auswirkungen im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung 
wurde nicht als erforderlich angesehen.     

14.4. Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen/ 
Wohnfolgebedarfe 

Durch die vorliegende Planung, insbesondere des Allgemeinen Wohngebietes, 
werden die Belange von Kindern und Jugendlichen in verschiedener Hinsicht 

 
 

einem Kinderspielplatz 
einen Kinderspielplatz ausgewiesen. 

 am Rand des 

und stseestrand, so dass die Gemeinde keinen Bedarf im 
 Ausweisung und Errichtung eines 

Kinderspielplatzes sieht. In Niendorf ist zudem im Ortszentrum ein Spielplatz 
vorhanden, der auch von den Kindern des Baugebietes g  
 

Beliebtheit erfreuen. 
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Aufgrund des geplanten Wohngebietes ist die Versorgung mit 
B

 
 (Krippe, Kindergarten, Hort) auszugehen. In der Gemeinde 

Hohenkirchen gibt es in Hohenkirchen derzeit 
. Es gibt derzeit eine Erweiterungsgenehmigung auf 11 

Gemeinde wird sich in Zukunft konkret mit der Erweiterung befassen; die 
    

 
 
Weiterhin wird aufgrund der vorliegenden Bauleitplanung bei deren Realisierung 

 ausgegangen. Die 
Gemeinde Hohenkirchen besitzt keinen eigenen Grundschulstandort, so dass die 
Kinder in den Nachbargemeinden die Grundschule besuchen; in der Regel in 
Proseken1.  
 

w
Schulen in der Regel die Regionale Schule in Proseken und das Gymnasium in 

2.   

Wismar besucht werden. 
 

 
r 3. 

 
Aufgrund der gemeindlichen Entwicklung und auch aufgrund des hier geplanten 

s Wohnen, Pflegeheim, etc., 
entstehen wird. Derzeit gibt es keine Einrichtungen in der Gemeinde 
Hohenkirchen. Die Gemeinde stellt  
zur Absicherung von Einrichtungen in Hohenkirchen an.  

15.  
 9 Abs. 6 BauGB) 

15.1. Bau- und Kulturdenkmale/ Bodendenkmale 

- und 
Kulturdenkmale sowie Bodendenkmale bekannt.  

, gelten die 
Bestimmu -V. In diesem Fall ist die Untere Denkmal-

sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes in 
dertem Zustand zu erhalten. Ve

                                                
1 
Landkreis Nordwestmecklenburg, vom 31.07.2015 
2 
Landkreis Nordwestmecklenburg, vom 31.07.2015 
3 
Landkreis Nordwestmecklenburg, vom 31.07.2015 
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Wert des Fundes erkennen. 
Zugang der Anzeige. 

16. Hinweise 

16.1. Bodenschutz  

Bundesbodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet konkrete 

vorli des 
Landkreises Nordwestmecklenburg mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei 

ren und die von ihnen 

 
-

Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, s

Mecklenburg  Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] 

teilung zu machen.  

erden. 

16.2. Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

 des Landkreises Nordwestmecklenburg zu informieren. 
Der Gr  15 

belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Sie unterliegen damit gleichzeitig der 
Anzeigepflicht. 
 

Baustellen und fertiggestellten Objekten eine (sach- und umweltgerechte 
Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Bestimmungen) 

Abfallsatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg erfolgen kann. 
 
Es wird 

 

16.3. Munitionsfunde 

Munitionsfu
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 von 2 bis 4 Fenstern 
 

16.9.  

 

16.10. men 

 

und 30/2 der Flur 1 Gemarkung Niendorf zu realisieren. Ziel ist die Umwandlung 
 zur HzE 

rkennung bestehen. Die Vorgaben werden konkret 

eldlerche.  
Zum Ausgleich der Eingriffe sind 53.531 

 
ex  

125.752,59 
 

werden.   
  

 
Der 
realisieren.  
 

 
Die e  
 

 
alenten wird in der 

- und 
 

 

0/2 der Flur 1 der Gemarkung Niendorf 
dargestellt.  
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Abb. 16:  

16.11. Feuerwerk und Licht- / Lasershows 

Der Einsatz von Feuerwerk und Licht-/ Lasershows (Skybeamern) ist im 
Gesamtbereich des Bebauungsplan . 

16.12.  

Zur 

eichende 

 

16.13. Gestaltungssatzung 

im Rahmen des Aufstellungsverfahrens und parallel dazu eine gesonderte 

Bebauungsplan erlassen. 

16.14. Vermessung  

Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und 
Vermessungsgesetz  GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V 
2010 S. 713)   

16.15. Unterhaltungsleistungen 
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- 
 

16.16. Energierelevante Aspekte  

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde das 
 

 

 
 -Nutzung werden 

realisiert. 
 -

Modulen ist vorgesehen.  
 

Erstellung des Entwurfs nicht vorgesehen.  
 Windenergieanlagen sind nicht vorgesehen. 
 

Nachbarschutzes sind einzuhalten. 

17. Planverwirklichung 

17.1. hmen 

 nicht vorgesehen.  

17.2.  

  
 
Die Gemeinde Hohenkirchen wird im Rahmen der Vorteilnahme privater Dritter 
eine Umlage der Kosten vornehmen, soweit es erforderlich und ; dies 
ist derzeit nicht absehbar. 
 
Planungskosten inkl. - und 

 
 

 
 

 

 

esondere dem Zweckverband. 
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tigt im Plangebiet in Abstimmung mit den 
 

 

der Gemeinschaft verbleibt geregelt ist. D  
- und 

Unterhaltungskosten sowie langfristig Erneuerungskosten.  

Wohlenberger Wiek werden durch Regelung eines finanziellen 
Ausgleichsbetrages 
dem   
geregelt.   
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Teil 2  Umweltbericht  

1. Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 

In der Ortslage Niendorf ist die Entwicklung des Bebauungsplanes Nr. 19 in der 
Gemeinde Hohenkirchen vorgesehen. Die Ortslage Niendorf wird als einer der 

Hohenkirchen 
touristischer Anlagen betrachtet.  
Die Gemeinde Niendorf 
den Tourismus und die familienbezogene Freizeit- 

und anbieten.  
Bei der planerischen Vorbereitung sind die naturschutzfachlichen Anforderungen 

2000- VSG), 

auf die  
 

Bebauungsplanes Nr. 19 der 
in 

Umw  
 
Die detaillierten Planungsziele und die planungsrechtliche Situation werden im 

 

2. Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 

2.1. Charakteristik des Plangebietes 

Der Ortsteil Niendorf befindet sich im Nordwesten der Gemeinde Hohenkirchen, 
an der Wohlenberger Wiek. 
Die Wohlenberger Wiek  und damit auch die Ortslage Niendorf  ist der 

 
Das Plangebiet wird begrenzt 

- im Nordwesten durch ein  
- otelanlage, 
-  
-  sich 

Wohnbebauung, 
-  

Niendorf. Zur Abgrenzung des Geltungsbereiches wird auf den Teil 1 dieser 
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Eingriffe in den Baumbestand wurden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
bewertet und ein Ausgleich wurde ermittelt. en 

 19 NatSchAG M-
wird im Planverfahren gestellt. 

 
 

es 
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen 

-
 

3.2.  

3.2.1. Landesraumentwicklungsprogramm 

Die Ziele der Raumordnung ergeben sich aus den Vorgaben des 
Landesraumentwicklungsprogramm (LEP M-V) vom 27. Mai 2016 und den 
Vorgaben des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg 
(RREP WM) vom 31. August 2011. Die Vorgaben des 
Landesraumentwicklungsprogramms sind im Regionalen 
Raumentwicklungsprogramm konkretisiert und ausgeformt. 

Landesraumentwicklungsprogramm" zu entnehmen. 

3.2.2. Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) 

Bei der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 19 ist das Regionale 
Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) 2011 beachtlich. 

Regionales Raumentwicklungsprogramm (RREP WM)" zu entnehmen. 

3.2.3. Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (GLP M-
V) 

Bei der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 19 ist das 
Gutachtliche Landschaftsprogramm Mecklenburg- Vorpommern vom August 
2003 beachtlich.  
Entsprechende Darlegungen 
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern" zu entnehmen. 

3.2.4. Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg (GLRP WM) 

Es gilt die erste Fortschreibung vom September 2008. 
Entsprechende Darlegung
Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburg-Vorpommern" zu 
entnehmen. 

3.2.5.  

nutzungsplan. Aufgrund der Fusion 
dieser beiden ehemaligen Gemeinden zur Gemeinde Hohenkirchen stellte die 

Gemeindegebiet auf der Basis eines neuen Entwicklungskonzeptes auf. 
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3.2.6. Landschaftsplan 

aufgestellt. 

3.3. Schutzgebiete und Schutzobjekte 

Natura 2000-Gebiete 
Die Ostsee sowie der -
Gebiete: 
- -302) 
und  
- -
401). 
 
Das Gebiet von gemeinschaftlicher  weist 

 

beschrieben
Landschaftsausschnitt der westlichen Ostsee dar, der alle charakteristischen 

 
 

 
Abb. 17: Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutu -
Planes Nr. 19 (rot umrandet) 

-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff Juni 2023, mit eigener Bearbeitung) 
 
Der Schutzzweck wird im Managementplan (2006) wie folgt beschrieben: 

-Gebiet i
aus ma
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- und Pflanzenarten. Im 

werden, der Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Brutvogelarten im 

strebt. 

Schutzzweck. 
Das Gebiet hat gleichzeitig bereits zum Zeitpunkt der Gebietsmeldung mit seinen 
Strand- 

 
 
Es wurden alle in dem FFH-Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen nach 
Anhang I und alle Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie erfasst und die 

 
 
Die nachfolgende Tabelle listet die im FFH-Gebiet kartierten FFH-
Lebensraumtypen mit ihrem 2006 festgestellten Erhaltungszustand auf. Da 

Tabelle aufgenommen. 
 
Tab. 2: Lebensraumtypen im FFH-

 

EU-
Code 

Lebensraumtyp 

EHZ 
lt. 

SDB 
(2020) 

EHZ 
lt. 

MaP 
(2006) 

1110 
durch Meerwasser 

- B 

1130  C - 
1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt B B 
1150*  B B 
1160 buchten 

(Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 
B B 

1170 Riffe B B 
1210  B B 
1220  A A 
1230 Atlantik- -Fels- 

Vegetation 
B B 

1310 Pioniervegetation mit Salicornia 
Arten auf Schlamm und Sand (Quellerwatt) 

A A 

1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinelliietalia 
maritimae) 

A A 

2110  A A 
2120 Ammophila arenaria) B B 
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EU-
Code 

Lebensraumtyp 

EHZ 
lt. 

SDB 
(2020) 

EHZ 
lt. 

MaP 
(2006) 

2130* 
n) 

B B 

2160 Hippophae rhamnoides B B 
2190  B B 
3150 

Magnopotamions oder Hydrocharitions 
B B 

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 

B B 

6510  B B 
 
Die nachfolgende Tabelle stellt die im FFH-Gebiet erfassten Arten nach Anhang 
II der FFH-
2006 und Standarddatenbogen von 2020 dar. 
 
Tab. 3: Arten im FFH-

Arten konnte kein signifikantes Vorkommen nachgewiesen werden (n.s. = nicht signifikant) 

EU-
Code 

Arten 

EHZ 
lt. 

SDB 
(2020) 

EHZ 
lt. 

MaP 
(2006) 

1014 Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) B B 
1095 Meerneunauge (Petromyzon marinus) B B 
1099 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) C B 
1106 Lachs (Salmo salar) - n.s. 
1166 Kammmolch (Triturus cristatus) B B 
1318 Teichfledermaus (Myotis dasycneme) - B 
1351 Schweinswal (Phocoena phocoena) - n.s. 
1355 Fischotter (Lutra lutra) B B 
1364 Kegelrobbe (Halychoerus grypus) C C 
1365 Seehund (Phoca vitulina) B B 

 
eit mit dem Gebiet von gemeinschaftlicher 

Bedeutung (GGB) -

Planungsziele des Bebauungsplanes Nr. 19 enthalten.  
 
Das  ist im 

an der Wohlenberger Wiek von der Abgrenzung nahezu 
identisch mit dem vorgenannten Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 

ere Bereiche, 
 ha aufweist. 
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Abb. 18: (VSG  und Salzhaff
B-Planes Nr. 19 (rot umrandet) 

-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff Juni 2023, mit eigener Bearbeitung) 
 
Im Standarddatenbogen wird das Gebiet wie folgt beschrieben: Stark 
gegliederte Ostsee-Boddenlandschaft mit Untiefen, Inseln und Halbinseln sowie 

 
 
Der Schutzzweck wird im Managementplan (Grundlagenteil 2015) wie folgt 
dargestellt:  32 Abs. 3 BNatSchG entspricht der Schutzzweck den 

rbucht und Salzhaff" ergibt sich aus der 
-

Vorpommern (Vogelschutzgebietslandesverordnung - VSGLVO M-V) vom 12. 
 1 Abs. 2 dieser Verordnung besteht der Schutzzweck des EU-

 
 

tate von 
Brut-  
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Tab. 4: Liste der Brutv
aktuellem Standarddatenbogen (SDB 2017) und Managementplan (MaP, Dezember 2015) mit 
ihrem Erhaltungszustand  

EU- 
Code 

Deutscher Artname 
Wissenschaftlicher 

Artname 

EHZ lt. 
SDB 

(2017) 

EHZ lt. 
MaP 

(2015) 
A130 Austernfischer Haematopus ostralegus C C 
A048 Brandgans Tadorna tadorna B C 
A191 Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis C B 
A229 Eisvogel Alcedo atthis B B 
A094 Fischadler Pandion haliaetus B C 
A193 Flussseeschwalbe Sterna hirundo C A 
A654  Mergus merganser B C 
A246 Heidelerche Lullula arborea B C 
A639 Kranich Grus grus B C 
A194  Sterna paradisaea C B 
A069  Mergus serrator C C 
A238 Mittelspecht Dendrocopos medius B C 
A338  Lanius collurio B C 
A061 Reiherente Aythya fuligula B B 
A688 Rohrdommel Botaurus stellaris B B 
A081 Rohrweihe Circus aeruginosus B C 
A074 Rotmilan Milvus milvus B C 
A162 Rotschenkel Tringa totanus C C 
A132  Recurvirostra avosetta C C 
A137 Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula C C 
A703 Schnatterente Anas strepera C A 
A176  Larus melanocephalus B A 
A236 Schwarzspecht Dryocopus martius B C 
A075 Seeadler Haliaeetus albicilla B C 
A307  Sylvia nisoria B C 
A182 S  Larus canus B B 
A119  Porzana porzana B C 
A249 Uferschwalbe Riparia riparia B C 
A122  Crex crex B C 
A667  Ciconia ciconia B C 
A072 Wespenbussard Pernis apivorus B C 
A320  Ficedula parva B C 
A195 Zwergseeschwalbe Sterna albifrons C C 

 
Tab. 5: 

(EHZ; A/  

EU-
Code 

Deutscher Artname 
Wissenschaftlicher 

Artname 

EHZ lt. 
SDB 

(2017) 

EHZ lt. 
MaP 

(2015) 
A062 Bergente Aythya marila B B 
A394  Anser albifrons B C 
A723  Fulica atra B C 
A063 Eiderente Somateria mollissima B B 
A043 Graugans Anser anser B C 
A036  Cygnus olor B C 
A170  Phalaropus lobatus B B 
A642 Ohrentaucher Podiceps auritus B A 
A157 Pfuhlschnepfe Limosa lapponica B C 
A061 Reiherente Aythya fuligula B B 
A132  Recurvirostra avosetta C C 
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EU-
Code 

Deutscher Artname 
Wissenschaftlicher 

Artname 

EHZ lt. 
SDB 

(2017) 

EHZ lt. 
MaP 

(2015) 
A067 Schellente Buscephala clangula B B 
A038 Singschwan Cygnus cygnus B C 
A037 Zwergschwan Cygnus columbianus 

bewickii 
B C 

A068  Mergus albellus B nicht 
erfasst 

 
lschutzgebiet 

-

Nr. 19 enthalten.  
 
Natur- und Landschaftsschutzgebiete 
Im Umkreis des Plangebietes und des Ortsteils Niendorf befinden sich keine 
Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete. 
 

 
Innerhalb des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 19 befinden sich keine 

 20 NatSchAG M-
Plangebietes befinden sich in einem Abstand von mindestens ca. 50 m mehrere 

-V handelt es sich um Feucht- 
ildungen). 

 

 
Abb. 19:  20 NatSchAG M- -Planes 
Nr. 19 (rot umrandet) 

-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff Juni 2023, mit eigener Bearbeitung) 
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Abb. 20:  20 NatSchAG M-V 

 
-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff Juni 2023) 

 
Trinkwasserschutzgebiete 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 19 liegt nicht innerhalb von 
Trinkwasserschutzgebieten. 
(Gramkow, Schutzzone IIIA) befindet sich in einer Entfernung von ca. 2,6 km 

 

130 von 198 in Zusammenstellung



19 der G
Ortslage Niendorf

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf  23. August 2023  
 94 

 
Abb. 21: Wasserschutzgebiete und Plangebiet des B-Planes Nr. 19 (rot umrandet) 

-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff Juni 2023, mit eigener Bearbeitung) 

4.  

Der Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt  
 

Abs. 4 BauGB aufgefordert. 
 

Nordwestmecklenburg vom 09.04.2019 
- und 

Ausgleichsbilanz, die Anforderungen des Baumschutzes, die Erarbeitung des 
Artenschutzfachbeitrages sowie auf die Landschaftsplanung hin. Die 
Anforderungen an den Biotopschutz sind zu beachten. Weiterhin wurden 

-401) sowie auf das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
-  

auszunehmen.  
Die unte
schalltechnischen Untersuchung hin.  
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Westmecklenburg vom 17.04.2019 
tmecklenburg teilte in 

seiner Stellungnahme mit, dass es zu einem Entzug von landwirtschaftlich 

Hinweis auf die Anforderungen zum Schutz der Natura 2000-Schutzgebiete, das 
-

(DE 1934-302). 
auf Altlasten wurden nicht bekannt gegeben. Im Planungsbereich und seiner 
immissionsschutzrelevanten Umgebung befinden sich keine BImSch-Anlagen. 
 
Stellungnahme des Wasser- -
vom 08.04.2019 
Es befinden sich keine Anlagen des Verbandes im Gebiet des Vorhabens. Die 

vorzulegen. 
 

 
Abwasserentsorgung  Niederschlagswasser 
Das anfallende verwerten 

- und 
Bodenverbandes sowie die wasserrechtliche Erlaubnis der Unteren 

ordwestmecklenburg sind einzuholen.  
 

- und Denkmalpflege Mecklenburg-
Vorpommern vom 05.05.2019 
Durch das Vorhaben werden keine Bau- 

 Vorhabens keine 
Bodendenkmale bekannt.  
 

fachgesetzlichen Zielsetzungen die benannten Fachgutachten zu diesem 
Bebauungsplan. 

5. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

5.1. Abgrenzung des Untersuchungsrahmens  

untersuchen, inwieweit die einzelnen Umweltbelange von den Auswirkungen des 
Vorhabens betroffen sind. Die Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen 

Umweltbericht nach den Vorgaben des Baugesetzbuches. Die Betrachtungen 
beziehen sich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie auf relevante 

 
 
Es werden die umweltrechtlich relevanten Belange Mensch, Pflanzen, Tiere und 

Landschaftsbild, Kultur-  
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-i BauGB sind des Weiteren zu 
 

- 
 

- Nutzung erneuerbarer Energien und sparsamer Umgang/ Nutzung von 
Energie, Darstellung von Landschaftspl
insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,  

-  
- Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

nach den Buchstaben a, c und d.  

Ermittlungen, Beschreibungen und Bewertungen erfolgen nur bei den 
Umweltmerkmalen, die durch die Planung voraussichtlich erheblich beeinflusst 

Erfassungen. 

5.2. Bewertungsmethodik 

Die Bestandsbeschreibung und -bewertung basiert auf folgenden Grundlagen: 
 Vorortbegehungen im Juni 2023 durch den Entwurfsverfasser, 
 Faunistische Bestandserfassung und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

zum Bebauungsplan Nr. 19  
 

und Geologie des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V), 
www.lung.mv-regierung.de/umwelt/luft/ergebn19.htm, 

 -data.org, 
 Informationen aus thematischen Karten und Luftbildaufnahmen des 

artenportal Umwelt Mecklenburg- -V. 

Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-
Vorpommern des LUNG M-V von 2013 aufgenommen. Die Bewertung der 

abiotischen Faktoren sowie das Orts-/ Landschaftsbild werden in zwei Wertstufen 

die Anlage 1 der Hinweise zur Eingriffsregelung M-V (HzE).  
 

Planung. Die Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutz

vorzunehmen, da nicht jeder Wirkfaktor zu einer erheblich nachteiligen 
 

 
Bei der Ermittlung und Beschreibung der Wirkfaktoren ist zwischen bau- und 
betriebsbedingten Wirkfaktoren und deren Auswirkungen auf die einzelnen 
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Dabei handelt es sich um: 
 baubedingte Wirkungen, hervorgerufen durch die Herstellung der 

baulichen Anlagen und Infrastrukturen aufgrund der entsprechenden 
 

 betriebsbedingte Wirkungen, die durch Errichtung der baulichen Anlagen 
und Infrastrukturanlagen sowie durch den Betrieb der Anlagen und den 

(dauerhaft). 

Die Darstellung der Erheblichkeit erfolgt mittels einer 5-stufigen 
Bewertungsskala: 
- nicht betroffen, 
- unerheblich bzw. nicht erheblich, 
- gering erheblich, 
-  
- stark erheblich. 

5.3. Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes (Basisszenario) 

5.3.1. Schutzgut Tiere 

Das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt beinhaltet den Schutz der 
n 

-bedingungen. 
 

gung der besonderen artenschutzrechtlichen 
ein Artenschutzrechtlicher 

Fachbeitrag4 erfolgten 
aktuelle Kartierungen der relevanten Tierartengruppen 
Amphibien. Eine Betroffenheit weiterer artenschutzrechtlich relevanter 

ausgeschlossen werden. Bei der Erfassungsmethodik wurde sich an der HzE 
(2018) orientiert. Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden die 

 M-V, die erforderlich sind, beachtet.  
 

des Ber

ist.  
 

 

Juli 2022 begangen. Es wurden alle revieranzeigenden und junge 

 
 

(siehe 
nachfolgende Tabelle). Das festgestellte Arteninventar weist die Feldlerche 
(Alauda arvensis) als einzige Wertart auf. 
 

                                                
4 Faunistische Bestandserfassung und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) als 
Beitrag zum Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 19 der Gemeinde Hohenkirchen, 

, Stand: 01. Juli 2023 
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Tab. 6:  

lf
d

. N
r.

 

 
 
Deutscher Artname 

 
 
Wissenschaftlicher Artname 

V
S

ch
R

L
 

 B
A

rt
S

c
h

V
 

R
L

 M
-V

 (
20

14
) 

R
L

 D
 (

20
20

) 

 R
e

vi
e

re
 (

ca
.)

 

1 Bachstelze Motacilla alba X Bg - - 1 
2 Feldlerche Alauda arvensis X Bg 3 3 1-2 

n 
Brutvogelarten Mecklenburg-Vorpommerns (V  ET AL. 2014) und der Roten 

(RYSLAVY ET AL. 2020) angegeben. 
 

 
2  
3  
V bensraumverlust, aber (noch) 

 
 

 
X  
I A  Anhang I  
 

 
Bg  
 
 
Der 
Bestandteile in der Niederung nordwestlich des Plangeltungsbereiches. Es 
konnten insgesamt 21 Brutvogelarten nachgewiesen werden (siehe 
nachfolgende Tabelle).  
 
Tab. 7:  

lf
d

. N
r.

 

 
 

Deutscher Artname 

 
 

Wissenschaftlicher Artname 

V
S

ch
R

L
 

B
A

rt
S

c
h

V
 

R
L

 M
-V

 (
20

14
) 

R
L

 D
 (

20
20

) 

1 Amsel Turdus merula X Bg - - 
2 Blaumeise Cyanistes caeruleus X Bg - - 
3 Buchfink Fringilla coelebs X Bg - - 
4 Buntspecht Dendrocopos major X Bg - - 
5  Sylvia communis X Bg - - 
6 Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus X Bg - - 
7  Hippolais icterina X Bg - - 
8 Goldammer Emberiza citrinella X Bg - - 
9  Chloris chloris X Bg - - 

10 Heckenbraunelle Prunella modularis X Bg - - 
11 Kohlmeise Parus major X Bg - - 
12  Buteo buteo X Bg - - 
13  Sylvia atricapilla X Bg - - 
14  Corvus corone X Bg - - 
15 Ringeltaube Columba palumbus X Bg - - 
16 Rotkehlchen Erithacus rubecula X Bg - - 
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lf
d

. N
r.

 

 
 

Deutscher Artname 

 
 

Wissenschaftlicher Artname 

V
S

ch
R

L
 

B
A

rt
S

c
h

V
 

R
L

 M
-V

 (
20

14
) 

R
L

 D
 (

20
20

) 

17 Rohrammer Emberiza schoeniclus X Bg - - 
18 Singdrossel Turdus philomelos X Bg - - 
19 Stieglitz Carduelis carduelis X Bg - - 
20  Troglodytes troglodytes X Bg - - 
21 Zilpzalp Phylloscopus collybita X Bg - - 

 
Reptilien 
Im Zuge der Erfassung der anderen Tierartengruppen wurde das 

Juli 2022 siebenmal begangen. 
sbesondere das 

Vorkommen der Zauneidechse sollte ausgeschlossen werden.  
Bei den Untersuchungen konnten drei Reptilienarten in den Randstrukturen in 

werden 
(siehe nachfolgende Tabelle). Dabei handelt es sich um Ringelnatter, 
Waldeidechse und Blindschleiche. Diese Arten wurden nicht auf dem Acker (im 
Plangebiet) festgestellt.  
 
Tab. 8: Artenliste der Reptilien im Untersuchungsgebiet (BAUER) 

Artname BArtSchV RL M-V RL D FFH-RL 
Waldeidechse Lacerta vivipara Bg 3 - - 

Blindschleiche Anguis fragilis Bg 3 - - 

Ringelnatter Natrix natrix Bg 3 V - 

Amphibien und Reptilien Mecklenburg-Vorpommerns (BAST ET AL. 1992) und der Roten 
Liste und Gesamtartenliste der Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) 
Deutschlands (K  ET AL. 2009) angegeben. 
 

 
3  
4  
V Art der Vorwarnliste, B

 
 

 
Bg  
Sg  

 
 
Amphibien 
Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Artengruppe der 

Erfassungen der weiteren Artengruppe der Reptilien. Die Kontrollen wurden im 
Juli 2022  Die Begehung im Mai erfolgte auch in 

den Abendstunden, ansonsten nur am Tage. Die Datenerhebungen wurden auch 

Reptilien) vorgenommen. i den Begehungen 
auch aufgesucht. 
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Im Untersuchungsgebiet konnten zwei Amphibienarten festgestellt werden (siehe 

ne 
Wanderung durch das Untersuchungsgebiet im Zuge der ungezielten Migration 

daher bezieht sich der Nachweis der Amphibien hier nur auf deren 
Sommerlebensraum. 
 
Tab. 9: Artenliste der migrierenden Amphibien im Untersuchungsgebiet (BAUER) 

Artname BArtSchV RL M-V RL D FFH-RL 
 Bufo bufo  Bg 3 - - 

Europ. Laubfrosch Hyla arborea Sg 3 3 IV 

Amphibien und Reptilien Mecklenburg-Vorpommerns (BAST ET AL. 1992) und der Roten 
Liste und Gesamtartenliste der Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) 
Deutschlands (K  ET AL. 2009) angegeben. 
 

 
2  
3  
V Art der Vorwarnliste 
 

 
Bg  
Sg  

 
 
Einstufung der Arten g -Richtlinie 
II  
IV  
V  

5.3.2. Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt 

vorbelastet. Der Plangeltungsbereich besteht fa

ausgestattet. Die Vegetationsstruktur deutet auf die intensive Bewirtschaftung 
finden 

sich mit Baum- bewachsene Bereiche. 

 
 20 NatSchAG M-V 

gesch e. G  
 
Am westlichen Rand des Plangeltungsbereiches, begleitend zur 

 19 NatSchAG M-
Die Baumreihe ist zum Erhalt festgesetzt.  
 
Auf Grund der bisherigen 

 

5.3.3.  

umgegangen werden und Bodenversiege
begrenzt werden. 

137 von 198 in Zusammenstellung



138 von 198 in Zusammenstellung



19 der G
Ortslage Niendorf

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf  23. August 2023  
 102 

-
M. Dubbert), er
Siwek, im Jahr 2022.  
 

 
 

5.3.5. Schutzgut Wasser 

Grundwasser 
Der Grundwasserflur  m. Der 

glazifluviatilen Sanden und ist durch bindige 
Deckschichten (weichselzeitlicher Geschiebemergel) gut Die 
Grundwasserneubildungsrate 
Direktabflusses des Plangebietes 238,3 mm/a und 

Direktabflusses 88,7 mm/a 
184,2 mm/a (umweltkarten.mv-regierung.de, Zugriff Juni 2023). Das Plangebiet 

Der 
gesamte Plangeltungsbereich liegt in einem Gebiet mit gespanntem 
Grundwasser (Artesik), (umweltkarten.mv-regierung.de, Zugriff Juni 2023). 
 

 
An der nordwestlichen Abgrenzung des 

- und 
-

keine Anlagen des Verbandes im Gebiet des Vorhabens.  
 

 
 
K r 
Das Plangebiet befindet sich in einem Abstand von mehr als ca. 220 m zur 

. Lediglich ein sehr kleiner 
Randbereich des Plangebietes sich 
des   
 
Wasserschutzgebiete 

von Trinkwasserschutzzonen. 

5.3.6. Schutzg  Luft und Klima 

Die landwi
eine geringe bis mittlere Bedeutung. Im Plangeltungsbereich ist das Lokalklima 

 Luftschichten besteht aufgrund der 
Ostseelage und damit verbunden eine gute Frischluftentstehung. 
Es besteht eine geringe Vorbelastung des Plangebietes durch die 
K19 und die L01.  
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In Mecklenburg- r Feinstaub und 

www.lung.mv-regierung.de/umwelt/luft/ergebn22.htm).  

5.3.7. Schutzgut Landschaftsbild 

Die Gemeinde Hohenkirchen 
M

Wismarer Land und Insel Poel  

mit gering bis mittel bewertete wird. 
Plangeltungsbereiches wurde kein Landschaftsbildraum benannt, dieser wird 
jedoch mit mittlerer bis hoher Bedeutung beschrieben (umweltkarten.mv-
regierung.de, Zugriff Juni 2023).  
Das Plangebiet befindet sich nordwestlich in einem Bereich geringer 

Das Plangebiet hat eine geringe Bedeutung als landschaftlicher 
Freiraum, der Umgebung wird eine mittlere bis hohe Bedeutung beigemessen. 
Der Planungsraum befindet sich innerhalb einer abwechslungsreichen, ebenen 
bis kuppigen Landschaft mit Blickbeziehungen zur Wohlenberger Wiek. Das 
Orts- und Landschaftsbild ist stark durch die ansteigende Landschaft mit 

iteren ist das Ortsbild durch eine 

 

5.3.8.  

kerung im Allgemeinen und ihre 
Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verstehen. Neben der Sicherung einer 

Lebensgrundlagen sind als Schutzziele das gesunde Wohnen und die 
Regenerations  
 

ch 
 

 
- und 

selbst besitzt durch die landwirtschaftliche Nutzung 
einen geringen Erholungswert, liegt jedoch in einem Raum mit hoher Bedeutung 

  
 
Die Gemeinde Hohenkirchen befindet sich innerhalb eines 

 

5.3.9. Kultur-  

Kultur und Denkmalpflege 
Mecklenburg-Vorpommern vom 05.04.2019 werden durch das Vorhaben keine 
Bau- keine 
Bodendenkmale bekannt.  

140 von 198 in Zusammenstellung



19 der G
Ortslage Niendorf

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf  23. August 2023  
 104 

5.3.10.  
Boden, Wasser, Klima, Luft 

Wirkungen sind ebenfalls zu beurteilen. Es sind die Wechselwirkungen zu 
erfassen und zu bewerten, die ausreichend gut bekannt und untersucht sind und 

 
Folgende Wechselwirkungen sind dabei zu beachten: 
 
Tab. 10:  

Schutzgut  
Pflanzen  Bestandteil/ Strukturelement des Landschaftsbildes  

 
Standorteigenschaften (Bodenform, Relief, 

 
 Pflanzen als Schadstoffakzeptor, Stoffein- und -

austrag, Einfluss auf das Kleinklima 
 Vegetation als Erosionsschutz 

Tiere  
abiotischen Lebensraumausstattung (Vegetation, 

, 
Wasserhaushalt) 

 spezifische Tierarten/-
Lebensraumfunktionen von Biotopkomplexen 

  
Pflanzen 

 
(Grundwasserneubildung, Grundwasserschutz, 
Grundwasserdynamik, Retentionsfunktion) 

 
von den geologischen, geomorphologischen, 
wasserhaushaltlichen, vegetationskundlichen und 

 
 Boden als Schadstoffsenker u./o. -quelle, 

Filterfunktion, Stoffeintrag, Staubbildung 
 Boden als historische Struktur / Bodendenkmal (natur- 

und kulturhistorisches Archivfunktion) 
Wasser  

Grundwasserneubildung 
 Ab

klimatischen, boden- und vegetationskundlichen, 
nutzungsbezogenen Faktoren 

 
Grundwasserneubildung und der Speicher- und 
Reglerfunktion des Bodens 

 
Biotope und Tierlebensgemeinschaften, als Faktor der 
Bodenentwicklung 

 Grundwasser als Schadstofftransportmedium, 
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Schutzgut  
  
 Beeinflussung des Kleinklimas 

Klima/ Luft  

und Tierwelt  
 

Ausgleichsfunktion (Kaltluftabfluss u.a.) von Relief, 
 

 lufthygienische Situation 
 

lufthygienische Ausgleichsfunktion 
 Luft als Schadstofftransportmedium 

Landschaft  
 

 Leit- re 

5.4. 
der Planung 

prognostizieren. 
 

bestehen bleiben. 
 

n in ihrer jetzigen Nutzungsform bestehen bleiben.  
 

landwirtschaftliche Nutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 19 
bestehen bleiben. 
 

chungsraum. 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 19 weiterhin bestehen bleiben. 
 

Bebauun -
Quo-  
 

Untersuchungsraum. Die bisherigen Nutzungsformen blieben bestehen. Eine 
Erweiterung der Wohn- und Erholungsfunktion ist ohne die vorliegende 
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5.5. 
der Planung  

5.5.1. Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes sind unmittelbar 
Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere verbunden. 
 

 

Niederung im Nordwesten bleibt erhalten. Laut Artenschutzrechtlichem 

 m. Insgesamt kommt es durch die Umsetzung 

Brutvogelarten.  
 
Reptilien 
Das Arteninventar weist keine artenschutzrechtlich relevanten Arten auf, es 
handelt sich hier um ein Artenspektrum der Niederungsbereiche. Die 

Lediglich die 
ie Feldlerche als einzige Wertart des Ackers wird potenziell 

 
 
Amphibien 

nicht vor. Der Plangeltungsb

 
 
Baubedingte Auswirkungen 
Im Rahmen der Bauphase 
in den angrenzenden Bereichen des Plangebietes insbesondere durch 

- und 

zum Verlust von Lebensraumstrukturen. 
 

-

Ackerstandort zwei Lerchenfenster anzulegen oder alternativ kann die externe 
Vorsorglich wird darauf 

 im 
n oder 

Sofern die Arbeiten auf 

Verg  Eine 

Baubeginn zu eggen.  
 

e Minimierungs- 
ergreifen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten darauf zu 
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gefallene Tiere 
(Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gruben zu entfernen sind. 
 

der Minimierungs- 
Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere als nicht erheblich eingestuft. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 

 
 

erhalb von 
Wirkzonen, Versiegelungen) in Vegetationsstrukturen wird in der Eingriffs-

externe .6 
des Umweltberichtes). 
 

Abgrenzung des Plangebietes kann erhalten bleiben. Erforderlichen Ersatz- bzw. 

innerhalb des Plangebietes realisiert (siehe Punkt 7.7 des Umweltberichtes). 
 
Mit der Umsetzung des Vorhabens sind keine erheblichen Auswirkungen auf das 

 Biotope oder von Habitaten 
Aufgrund der Vorbelastungen des Plangebietes nimmt die 

Der Verlust der 
- n, 

Reptilien und Amphibien wird daher nicht zu erheblichen 
 

 

zungen innerhalb der neuen 

kommen. Da teilweise innerhalb des Plangebietes sowie in der Umgebung des 
Plangebietes bereits Vorbelastungen durch die Siedlungs- und 
Verkehrsstrukturen bestehen und die in dem Bereich vorkommenden Arten 

Auswirkungen nicht als erheblich einzustufen. 
 

Insektenarten aus der Umgebung angelockt. Diese verlassen ungewollt ihren 

angelockt 
Natriumdampf-

Hochdrucklampen oder LED-Leuchten) ist im Plangebiet 

Genehmigungsverfahren zu achten. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere werden als 
unerheblich bewertet. 
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5.5.2. Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt 

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes sind unmittelbar 
Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt verbunden. 

 
 
Baubedingte Auswirkungen 

unversiegelter Vegetationsstrukturen durch Befahren mit Baufahrzeugen sowie 
- und 

Verlust von Lebensraumstrukturen. Durch die Wiederherstellung von in Anspruch 

 
 

baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und biologische 
Vielfalt als nicht erheblich eingestuft. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 

ist im Zuge der Eingriffs- er geeignete 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine 

- Der vorhandene 

Plangebietes kann erhalten bleiben. Erforderlichen Ersatz- bzw. 

innerhalb des Plangebietes realisiert (siehe Punkt 7.7 des Umweltberichtes). 
 

lt sind die Auswirkungen durch den Verlust 
von Vegetation und Habitaten gering. Einer weiteren Artenverarmung soll im 

 
 
Insgesamt werden die betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut 
Pflanzen und biologische Vielfalt als gering erheblich bewertet. 

5.5.3.  

- 
Der Anteil - 

Es kommt 
 

 
Baubedingte Auswirkungen  

- und Entsorgung und 

 
Auswirkungen sind daher nicht nachhaltig bzw. unerheblich. 
 

gering bewertet. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 
Die geplante Versiegelung der Allgemeinen Wohngebiete (WA 1 bis WA 4) 

37,5 %. Mit der Umsetzung des Planvorhabens kommt es zu einer nachhaltigen 
Versiegelung von bisher unversiegelten landwirtscha  
 
Die geplante Versiegelung der Sondergebiete  Ferienhausgebiete (SO-FH 1 bis 
SO-FH 6) 

 19 Abs. 4 BauNVO 
maximal 37,5 %.  
 
Die geplante Versiegelung des Sondergebietes  Gemeinschaftshaus mit 
Coworking Spaces (SO-

Abs. 4 Satz 3 BauNVO maximal 37,5 %.  
 

aufgewertet werden.  
 

80.175 ; 
davon nehmen die Baugebiete, die einen maximalen Versiegelungsgrad wie 

 
(dies entspricht ca. 19,1  

 

-   
(dies entspricht ca. 9,8  

- - und Entsorgung von insgesamt 1.510,20  
(dies entspricht ca. 1,9 . 

nicht auszugehen (entspricht ca. 37,3  

-   
(dies entspricht ca. 37,0  

- ,70  
(dies entspricht ca. 0,3  

- , zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft    
Davon werden  
Bebauungsplan Nr. 19 genutzt. 

 im Zuge der 

ausgeglichen.  
 
Insgesamt ist durch die Neuversiegelung von einer erheblichen 

 

5.5.4. Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Mit de
 

A
weist der Boden nur eine geringe Wertigkeit hinsichtlich der Belange von Natur 
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und Landschaft auf. Mit der nachhaltigen Versiegelung und Teilversiegelung von 
 

 
Baubedingte Auswirkungen  

ch Baufahrzeuge 
und Baustelleneinrichtung kommen und damit einhergehend zum Verlust an 

Schaffung von Material- 

und Staubimmissionen durch den normalen Baubetrieb werden jedoch als 
 

 
Diese Auswirkungen sind jedoch zeitlich begrenzt und auf ein Minimum zu 

unerheblich.  
 
Die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden als 
gering bewertet. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen  

gelungen ist damit einhergehend ein Verlust an 

 

Havarien entstehen. 

 
 

Naturschutzrechts erheblich. 

5.5.5. Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Grundwasser 
unden eine 

n. Bau- und betriebsbedingt ist der Grundwasserschutz zu 
beachten. Aufgrund der geplanten Bebauung (Wohn- 
entstehen keine besonderen Gefahren f  

 
 
Niederschlagswasser 
Die Ortslage Niendorf ist in die Versickerungssatzung des Zweckverbandes 

au 6. Nicht zu versickerndes 
 

                                                
6 n zum Vorentwurf vom 06.05.2019 
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Trinkwasser 
von Trinkwasserschutzzonen. 

Zur Versorgung des 
erweitert werden, dass die erforderlichen Bedarfsmengen bereitgestellt werden 

Erweiterung des Leitungsnetzes muss von der Trinkwasserleitung DN 100, die 
 -Wismar befindet, vorgenommen 

werden7. 
Bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sind keine erheblichen 

 
 
Schmutzwasserableitung 
Zur E

von 150 

vorhandenen Leistungssystems 
Einleitung in das Hauptpumpwerk, das sich an der L 01 befindet, erfolgen. H

Bebauungsplanes der Bau eines Pumpwerkes und die Verlegung einer 
Abwasserdruckrohrleitung zum vorhandenen Hauptpumpwerk notwendig8. 
 
Baubedingte Auswirkungen  
Baubedingt kann es z

dass Verunreinigungen durch Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und 

Bodeneigenschaften, 
bzw. Grundwasserneubildung aus.  
 
Die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden als 
gering bewertet. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen  
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt ergeben sich durch die versiegelten 

ie 
- 

von Grundw
 

haltbecken) 
sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten. 
 
Die betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden als 

 

                                                
7  
8  
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5.5.6.  

Baubedingte Auswirkungen  

durch Staub und Emissionen der Baufahrzeuge kommen. Baubedingte 

bzw. erheblich.  
 
Die baubedingten A
unerheblich bewertet.  
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 

 Es 

Verminderung der Kaltluftentstehung, die jedoch nur kleinklimatisch wirksam ist. 

besteht aufgrund der Ostseelage und damit verbunden eine gute 
Frischluftentstehung.  
 
Im Plangebiet sind keine nennenswerten lufthygienischen Belastungen 

offwerte 

Dur

Auswirkungen auf das Kleinklima hervorgerufen. 
 
Die betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft auf 
kleinklimatisch
Klima/Luft auf regionalklimatischer Eben besteht keine Betroffenheit durch 
betriebsbedingte Auswirkungen. 

5.5.7. Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft/ Landschaftsbild 

Baubedingte Auswirkungen  
Es ergeben 
Baufahrzeuge und -
befristet sind und als unerheblich betrachtet werden. 
 
Die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft/ 
Landschaftsbild werden als unerheblich bewertet. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 

Landschaftsbild. Es kommt zu nachhaltigen - 
bzw. Ortsbildes im Geltungsbereich. Die Blickbeziehung zur Wohlenberger Wiek 
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Hohenk

rbucht und 
 

 
Die Vertr
Plandokumentation. Sie werden der Verfahrensdokumentation bei  

5.5.9. Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die 
 

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes sind unmittelbar 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch verbunden. Es wird die 

- und F

geschaffen. 
 
Baubedingte Auswirkungen 

- 

 
 
Durch die zeitliche Begrenzung der baubedingten Auswirkungen sind keine 

igungen zu erwarten. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
Es ist das ausgesprochene Ziel der Gemeinde Hohenkirchen neben Hohen 

tsteils Niendorf 
 Im Vorentwurf 2008 war eine 

situation nutzen. Die 
Ferienhausanlage wird in parkartige Aufenthaltsbereiche eingebettet. Um die 
Bebauung werden . Durch 

hen gesichert.  
 
Mit der Entwicklung der Ferienhausanlage nehmen die Immissionen zu. In der 
schalltechnischen Untersuchung11 wurde die Ermittlung und Bewertung von 

. Die 
Ergebnisse der Unters  
Verkehrs .  

                                                
11 Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan Nr. 19 der Gemeinde Hohenkirchen (OL 
Niendorf), Ingenieurgesellschaft mbH Hoffmann-Leichter, Berlin, Stand: 24. Februar 2023 

152 von 198 in Zusammenstellung



19 der G
Ortslage Niendorf

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf  23. August 2023  
 116 

- 

e 
Wohngebiete von 59 dB(A) tags wird im B-
eingehalten.  

- 

iete wird 

 
- 

45 dB(A) nachts 
gesamten Plangebiet eingehalten.  

 
 

 

- 
- -

 

Anforderungen an den baulichen Schallschutz.  
 
Weiterhin wurden die Auswirkungen aufgrund der Verkehrszunahme durch das 

Niendorf gutachterlich12  allen drei untersuchten Knotenpunkten 

erforderlich.  
 
Unter Einhaltung der oben genannten sowie der gesetzlichen Vorgaben zum 

Risiken 

werden.  
 
In Bezug auf die Geruchsimmission ist davon auszugehen, dass die 
Auswirkungen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der umliegenden 

 
 
Die betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch werden 
als gering bewertet. 

5.5.10. n  

Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Durch die vorliegende Planung werden entsprechend dem derzeitigen 
Kenntnisstand keine Kultur-  
 

                                                
12 Verkehrstechnisches Gutachten, Bebauungsplan Gemeinde Hohenkirchen, 
BERNHARD Gruppe ZT GmbH, ein Unternehmen der BERNHARD Gruppe, Bremen/ 
Rostock, Stand: Januar.2023 

153 von 198 in Zusammenstellung



19 der G
Ortslage Niendorf

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf  23. August 2023  
 117 

- und Denkmalpflege 
Mecklenburg-Vorpommern vom 05.04.2023 wurde darauf hingewiesen, dass bei 

werden 

 

Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des 

Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 
Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 

bau und betriebsbedingte Auswirkungen. 

5.5.11.  

Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den Belangen des 
 

 

Wirkungen sind ebenfalls zu beurteilen. Es sind die Wechselwirkungen zu 
erfassen und zu bewerten, die ausreichend gut bekannt und untersucht sind und 

Es sind auch die Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Natura 2000-Gebiete in 
die Betrachtungen einzubeziehen. 
 

sich durch die geplanten Nutzungen im Bereich der Allgemeinen Wohngebiete 
WA1 bis WA4, der Sonstigen Sondergebiete  Ferienhausgebiet SO-FH1 bis SO-
FH6 sowie des Sonstigen Sondergebietes  Gemeinschaftshaus mit Coworking 
Spaces SO-G+C. Es kommt zu visuellen und akustischen Auswirkungen (Kfz-

Pflanzen und Auswirkungen auf das Landschaftsbild.  
 
Aufgrund der Wechselwir

Pflanzen, Boden, Wasser und das Landschaftsbild. 
 
Die Bodenversiege

Tieren verbunden. Die Bedeutung verbleibender Biotopstrukturen f
 

 

Natur und Landschaft w . 
 

b des 
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Plangebietes nicht zu erwarten. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich 
durch das geplante Nutzungskonzept keine grundlegend neuen erheblichen 
Wechselwirkungen entwickeln werden. 

5.5.12. n 
 

Zur Bewertung der Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit wurde die 
Erfassung und Bewertung von Schallimmissionen in einer schalltechnischen 
Untersuchung13, vorgenommen.  

n zum 

notwendig sind. Entsprechende Festsetzungen wurden getroffen. 
 
Weiterhin wurden die Auswirkungen aufgrund der Verkehrszunahme durch das 
Vorhaben auf das Gebiet des Planvorhabens gutachterlich14 

 
 

belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Sie unterliegen damit gleichzeitig der 
Anzeigepflicht. 
 

Baustellen und fertiggestellten Objekten eine sach- und umweltgerechte 

und geordnete Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des 
Landkreises Nordwestmecklenburg erfolgen kann. 
 

und deren Entsorgung werden die Umweltauswirkungen als unerheblich 
 

5.5.13. Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie 

aschutz nicht aus. 
 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde das 

 

 

-  -Nutzung werden 
realisiert. 

                                                
13 Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan Nr. 19 der Gemeinde Hohenkirchen (OL 
Niendorf), Ingenieurgesellschaft mbH Hoffmann-Leichter, Berlin, Stand: 24. Februar 2023 
14 Schalltechnische Untersuchung  
und Gramkow (RG / 8818_08_st), ACCON GmbH, Greifenberg, vom 29.06.2021 
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- -
Modulen ist vorgesehen. 

- 
Erstellung des Entwurfs nicht vorgesehen. 

- 

Nachbarschutzes sind einzuhalten. 

Die Umweltauswirkungen durch Blendwirkung werden als gering 
 rmepumpen sind die Standorte 

 

5.5.14. 

sind 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Biologische 
0-

- und sonstige 

erwarten. 

5.5.15. Kumulierung mit den Auswirkungen mit benachbarten Plangebieten 

jekte wird die Entwicklung der 

Hohenkirchen angesehen. 
telbar in Arrondierung 

 
Bereich hi
im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 der Gemeinde 
Hohenkirchen bewertet. 
gesamtheitlichen Betrachtung des Standortes Niendorf Synergien zwischen den 
einzelnen Nutzungen und dem langfristigen Ziel einen vernetzten Erholungs- und 
Ferienstandort zu entwickeln. Mit der Umsetzung der Planung kann eine 
qualitative und quantitative Erweiterung des touristischen Angebots erfolgen. 
 
Projektwirkungen des Bebauungsplanes Nr. 19 wurden auch im Rahmen der 
Natura 2000-

 Auswirkungen auf die Natura 2000-
FFH- en. 

ausgegangen werden, dass keine erheblichen Auswirkungen im 
Zusammenwirken mit diesen Projekten entstehen. Von der Zunahme der 
touristischen Nutzung sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Gebiet von 
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6. Aussagen zum Artenschutz 

Auf europarechtlicher Ebene ergeben sich aus den Artikeln 12 und 13 der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und dem Artikel 5 der Vogelschutz-Richtlinie 
(Vogelschutz-RL) artenschutzrechtliche Verbote. 
Auf bundesrechtlicher Ebene sind die artenschutzrechtlichen Verbote in dem 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geregelt. Im Bundesnaturschutzgesetz 

 
 

BNatSchG relevant.  

 
Die in der FFH-RL und der Vogelschutz-RL vorgegebenen 

zrechtlicher Anforderungen das BNatSchG 
 

 

artenschutzrechtlichen Verbote kommt es erst durch die Realisierung einzelner 
Bauvorhaben. 
Daher ist es Aufgabe der Gemeinde bereits auf Ebene der Bebauungsplanung 

entgegenstehen. 
 da es sich hierbei 

um gesetzliche Anforderungen handelt. 

Bestandserfassung und ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) als Beitrag 
19 der Gemeinde 

len, Stand 
01. Juli 2023. 
Zur Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange erfolgte eine aktuelle 
Erfassung der Artengruppen  innerhalb des 
Plangeltungsbereiches  
 
Im Ergebnis der gutachterlichen Untersuchung ergeben sich folgende 

 
-   

 
erforderlich, 
Festsetzungen aufgenommen werden. 

e lerchengerecht 
gestaltet werden.  
CEF-

-Richtlinie 

B
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von Nisthilfen oder die Schaffung von Habitaten, durch das Vorhaben 

Umsetzung von CEF-
Verbotstatbestand vermieden. 
 
Minimierungs-  

gruppen d Minimierungs- und 

Hinweis in die textlichen Festsetzungen aufgenommen werden.  
Minimierungs- ie 
Auswirkungen von Vorhaben, die unter dem Schwellenwert der nachhaltigen 

Aufnahme der Hinweise auf die bestehende Rechtslage zum Artenschutz 
 

 
 

 

 

7. Eingriffs-/ Ausgleichsermittlung 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 19 der Gemeinde Hohenkirchen sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen  im 
Plangeltungsbereich geschaffen werden. 

der  ist von einem 

zu kompensieren ist. Aus diesem Grund wird eine Eingriffs- und 

weiteren Planaufstellungsverfahren festgelegt. 

7.1. Gesetzliche Grundlagen 

naturschutzgesetz (BNatSchG) sind 

des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- 
Naturhaushalts oder da  
 

pflege 

Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht 
wiederhergestellt od
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betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das 
 15 Abs. 2 Satz 2 und 3 

BNatSchG). 
 

 

Kompensatio

Handhabung der naturschutzrechtlichen Eingriffsbeurteilung gegeben werden.  
Die Hinweise bestehen aus einem Textteil und einen Anlagenteil (Anlagen 1 bis 

Bewertungs- und Bemessungsgrundlage und in der Anlage 6 die 

A  

7.2. Bestandsbeschreibung und Bilanzierungsgrundlagen 

7.2.1. Bestandsbeschreibung 

 Das 
Plangebiet selbst ist eine landwirtschaftlich genutz  Innerhalb des 

M-
kommt ein trockengefallener Graben im Norden, welcher zum Teil von 

rukturen und 
sind als Vorwald einzuordnen. 
Im Norden grenz

Ost

freies Feld, welches landwirtschaftlich genutzt wird. 
 
Die Bestandsbeschreibung basiert auf den Vorortbegehungen im Jahr 2022 und 

Weiterhin wurden Informationen aus thematischen Karten und 
-

LUNG herangezogen. Die Biotope des Untersuchungsgebietes wurden nach der 
-Lebensraumtypen in 

Mecklenburg-Vorpommern des LUNG M-V von 2013 aufgenommen. Die im 
Untersuchungsgebiet vorhandenen Biotoptypen werden entsprechend 

 

-

entnehmen.  
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Abb. 22: N  und Wirkzonen  

160 von 198 in Zusammenstellung



19 der G
Ortslage Niendorf

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf  23. August 2023  
 124 

7.2.2. Bilanzierungsgrundlagen 

Das methodische Vorgehen zur Ermittlung des Kompensationswertes der zu 
erwartenden Eingriffe richtet sich nach den 2018 neugefassten Hinweise zur 
Eingriffsregelung.  

- 

Vermessungsingenieur, Dipl. Ing. J.-M. Dubbert  

wurden im Lagesystem ERTS89 bereitgestellt.  
rund 8,02 

 

7.3. Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Die Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfes erfolgt im Rahmen 
sichtigung der weiteren Erkenntnisse zum 

Projekt und dem Stellungnahmeverfahren. Der multifunktionale 
Kompensationsbedarf wird ermittelt  
-  
-  
- f r Versiegelung und Bebauung. 

7.3.1. Ermittlung des Biotopwertes 

(naturschutzfachliche Wertstufe). Die naturs
Eingriff betroffenen Biotoptyp wird entsprechend der Anlage 3 der HzE ermittelt. 
Die Ermittlung der naturschutzfachlichen Wertstufe erfolgt auf der Grundlage der 

an die Rote Liste der 
15). Bei der Bewertung wird der 

ermittelt. 
 
Tab. 11:  

Wertstufe (nach Anlage 3 HzE) Durchschnittlicher Biotopwert 

0 1  Versiegelungsgrad* 

1 1,5 
2 3 
3 6 
4 10 

in Durchschnittswert vorgegeben. Er ist in 
Dezimalstellen nach o.a. Formel zu berechnen (1 minus Versiegelungsgrad). 

 

chliche 

                                                
15 
Biotoptypen Deutschlands. Zweite fortgeschriebene Fassung 2006.  Natursch. Biol. Vielf. 34, 318 
S. 
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Anlagen 4 die Festlegung des Biotoptyps. Entsprechend nachfolgender Tabelle 
er differenzierte Biotopwert ermittelt.  

 
Tab. 12: 

 
Wertstufe (nach 
Anlage 3 HzE) 

Unterer  
Biotopwerta 

Durchschnittlic
her Biotopwertb 

Oberer  
Biotopwertc 

1 1 1,5 2 
2 2 3 4 
3 4 6 8 
4 8 10 12 

a: Unterer Biotopwert 
- weniger als 50 % der in der Kartieranleitung (LUNG 2013) genannten besonders 

Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten der Kategorien 0, 1, 2 oder 3 der Roten Listen M-V 
b: Durchschnittlicher Biotopwert 
- mind. 50 % der in der Kartieranleitung genannten besonders charakteristischen Pflanzenarten 

ein Vorkommen von Tier- oder 
Pflanzenarten der Kategorien 0, 1, 2, oder 3 der Roten Listen M-V 
c: Oberer Biotopwert 
- mind. 75% der in der Kartieranleitung genannten besonders charakteristischen Pflanzenarten 

er Vorkommen von Tier- oder Pflanzenarten 
der Kategorien 0, 1, 2 oder 3 der Roten Listen M-V 

 
Es wurden nur die im Untersuchungsraum (Geltungsbereich und 
Wirkzonenbereich) liegenden Biotope bewertet (siehe nachfolgende Tabelle). 
Die Festlegung des durchsc
Wertstufe von 

 
 
Tab. 13: Naturschutzfachliche Einstufung und Biotopwert der betroffenen 

-V) 

B
io

to
p

-N
r.

 

 

B
io

to
p

ty
p

 

Rote Liste der 

Biotoptypen 
Deutschlands 

Schutz- 
Status 

W
er

ts
tu

fe
 

B
io

to
p

w
er

t 

R
eg

e
n

e
ra

ti
o

n
s-

 
 

 

 

1.2.2 WFR 
Erlen- (und Birken-) Bruch 
feuchter eutropher 
Standorte 

1-3 2  3 6 

1.2.3 WFE Eschen-Mischwald 1-3 1 - 3 6 

1.9.1 WVB 
Vorwald aus heimischen 
Baumarten frischer 
Standorte 

1 1 - 1 1,5 
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B
io

to
p

-N
r.

 

 

B
io

to
p

ty
p

 

Rote Liste der 

Biotoptypen 
Deutschlands 

Schutz- 
Status 

W
er

ts
tu

fe
 

B
io

to
p

w
e

rt
 

R
eg

en
e

ra
ti

o
n

s-
 

 

 

 

1.10.3 WXS 
Sonstiger 
Laubholzbestand 
heimischer Arten 

1-2 1 - 2 3 

1.11.1 WYP Hybridpappelbestand 0 1 - 1 1,5 

2.4.1 BWW Windschutzpflanzung 0 1 - 1 1,5 

3.3.5 KSI 
Intensiv genutzter 
Sandstrand der Ostsee 

1 1 - 1 1,5 

4.5.2 FGB 
Graben mit intensiver 
Instandhaltung 

0 1 - 1 1,5 

4.5.3 FGX 

Graben, trockengefallen 
oder zeitweilig 

sive 
oder keine Instandhaltung 

1 2 - 2 3 

5.6.7 SYS 
Sonstiges naturfernes 

 
0 1 - 1 1,5 

6.2.2 VRL Schilf-  2 1  2 3 

6.4.3 VHD 
Hochstaudenflur stark 

- und 
Sumpfstandorte 

0 1 - 1 1,5 

6.5.2 VWD 
ent  

2 3 - 3 6 

6.6.5 VSZ 
Standorttypischer 

 
3 3  3 6 

9.3.1 GIO 
Moorstandorten 

0 1 - 1 1,5 

10.1.3 RHU 
Ruderale Staudenflur 
frischer bis trockener 
Mineralstandorte 

2 1 - 2 3 

12.1.2 ACL Lehm- bzw. Tonacker 0 0 - 0 1,0 

13.2.4 PHW 
Siedlungshecke aus 
nichtheimischen 

 
0 0 - 0 1,0 
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B
io

to
p
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Rote Liste der 

Biotoptypen 
Deutschlands 

Schutz- 
Status 

W
er

ts
tu
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B
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to
p

w
e
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R
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e

ra
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o
n
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13.9.5 PZC Campingplatz 0 0 - 0 1,0 

13.9.6 PZF Ferienhausgebiet 0 0 - 0 1,0 

13.9.8 PZS 
Sonstige Sport- und 
Freizeitanlagen 

0 0 - 0 1,0 

13.10.1 PSA 
Son

 
2 2 - 2 3 

13.10.2 PSJ 
 

0 1 - 1 1,5 

14.4.2 OEL 
Lockeres 
Einzelhausgebiet 

0 0 - 0 1,0 

14.7.2 OVF 
Versiegelter Rad- und 

 
0 0 - 0 1,0 

14.7.5 OVL  0 0 - 0 1,0 

14.7.8 OVP 
Parkplatz, versiegelte 

 
0 0 - 0 1,0 

 
(VSZ) kartierte 

Saum wurde als  kartiert, weil 
dieser Biotoptyp -  dem Bestand am 

. 
trockengefallener Graben an das Biotop grenzt und sich laut 

chtet. 

7.3.2. Ermittlung des Lagefaktors 

nachfolgender Tabelle ermittelt. 
 
Tab. 14: Er  

Lage des Eingriffsvorhabens  Lagefaktor 

 0,75 
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Tab. 15:  

Biotoptyp 
 
 
 
 
 
 

 B
io

to
p

ty
ps

 (
F

) 

B
io

to
p

w
e

rt
 d

es
 b

et
ro

ff
e

ne
n 

B
io

to
p

ty
ps

 (
B

) 

La
ge

fa
kt

or
 (

L
) 

 

G+R         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 155,10 1,00 0,75 116,33 
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 212,47 1,00 1,00 212,47 
Parkplatz         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 1.263,53 1,00 0,75 947,65 

         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 1.365,02 1,00 0,75 1.023,77 
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 2.693,09 1,00 1,00 2.693,09 
SO FH1         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 1.282,15 1,00 1,00 1.282,15 
SO FH2         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 7.128,37 1,00 1,00 7.128,37 
SO FH3         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 3.207,06 1,00 0,75 2.405,30 
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 1.980,15 1,00 1,00 1.980,15 
SO FH4         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 2.468,28 1,00 0,75 1.851,21 
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 1.032,15 1,00 1,00 1.032,15 
SO FH5         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 4.580,88 1,00 0,75 3.435,66 
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 1.880,42 1,00 1,00 1.880,42 
SO FH6         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 5.670,50 1,00 1,00 5.670,50 
SO V+I         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 1.666,70 1,00 0,75 1.250,03 
Verkehr         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 572,01 1,00 0,75 429,01 
WA1         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 991,57 1,00 0,75 743,68 
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 2.138,18 1,00 1,00 2.138,18 
WA2         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 3.431,31 1,00 0,75 2.573,48 
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 41,14 1,00 1,00 41,14 
WA3         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 2.363,68 1,00 0,75 1.772,76 
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Biotoptyp 
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WA4         
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 1.023,55 1,00 0,75 767,66 
RRB         
VHD - Hochstaudenflur stark 

- und 
Sumpfstandorte 200,00 1,50 0,75 225,00 
WVB - Vorwald aus heimische 
Baumarten frischer Standorte 144,80 1,50 0,75 162,90 
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 1.165,28 1,00 0,75 873,96 

         
FGX - Graben, trockengefallen oder 

oder keine Instandhaltung 12,84 3,00 0,75 28,89 
WVB - Vorwald aus heimische 
Baumarten frischer Standorte 28,92 1,50 0,75 32,54 
VHD - Hochstaudenflur stark 

- und 
Sumpfstandorte 56,22 1,50 0,75 63,25 
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 577,80 1,00 1,00 577,80 
ACL - Lehm- bzw. Tonacker 1.065,93 1,00 0,75 799,45 

(Aufwertung)         
ACL wird zu PSJ -24.596,27 0,50 0,75 -2.305,90 
Summe Funktionsverlust       41.833,02 
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7.3.4.  

-

 
Zuschlag von 0,5. 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind die von Teil-/Vollversiegelung bzw. 

 
 
Tab. 16:  

ve
rs

ie
g

el
te

/ü
b

er
b

au
te

 
 

T
ei

l-/
V

ol
lv

e
rs

ie
ge

lte
 b

zw
. 

(F
) 

-
/V

ol
lv

er
si

e
gl

un
g 

bz
w

. (Z
) 

-/
V

o
llv

e
rs

ie
g

lu
n

g 

 

G+R 367,57 0,5 183,79 
Parkplatz 1.263,53 0,5 631,77 

 3.652,30 0,5 1.826,15 
SO FH1 480,81 0,5 240,40 
SO FH2 2.673,14 0,5 1.336,57 
SO FH3 1.945,20 0,5 972,60 
SO FH4 1.312,65 0,5 656,33 
SO FH5 2.422,99 0,5 1.211,49 
SO FH6 2.126,44 0,5 1.063,22 
SO V+I 625,01 0,5 312,51 
Verkehr 572,01 0,5 286,01 
WA1 1.173,66 0,5 586,83 
WA2 1.302,17 0,5 651,08 
WA3 886,38 0,5 443,19 
WA4 383,83 0,5 191,92 
RRB 1.510,08 0,5 755,04 
Geh und Radweg 

n  1.741,71 0,2 348,34 
Summe 
Versieglung 24.439,48   11.697,23 
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7.3.5. Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs  

Kompensationsbedarf von 53.530,2
ermittelt worden (siehe folgende Tabelle). 
 
Tab. 17: Multifunktionaler Kompensationseingriff 

Eingriff  

Funktionsverlust 41.833,02 

 0,00 

 11.697,23 
Multifunktionaler Kompensationseingriff 53.530,25 

7.4. Ermittlung des additiven Kompensationsbedarfes 

Bei betroffenen Funktionen von besonderer Bedeutung sind die damit 

additive Kompensation notwendig wird, sofern dies aufgrund der 

ist. 

additive Kompensationsbedarf ist verbal-argumentativ zu bestimmen und zu 
 

 
Tab. 18: 

 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

 Alle  und naturnahen  mit ihrer speziellen Vielfalt an 
Lebensgemeinschaften 

  im Bestand bedrohter Arten (einschl. der  die bedrohte 
Tierarten  Wanderungen innerhalb ihres Lebenszyklus  

  die sich  die Entwicklung der genannten  besonders 
eignen und die  die langfristige Sicherung der Artenvielfalt  
werden.

Schutzgut Landschaftsbild 

 Markante   (z. B.  
Hangkanten) 

 Naturhistorisch bzw. geologisch bedeutsame Landschaftsteile und  
-bestandteile (z. B.  

 he und naturnahe  mit ihrer spezifischen  an 
Formen, Arten und Lebensgemeinschaften (z. B. Hecken) 

 Gebiete mit  Wechsel der Nutzungsarten 
  mit Raumkomponenten, die besondere Sichtbeziehungen 

 
 La  mit  Ruhe 

Schutzgut Boden 

169 von 198 in Zusammenstellung



19 der G
Ortslage Niendorf

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf  23. August 2023  
 133 

 Bereiche ohne oder mit geringen anthropogenen  z.B. 
Bereiche mit traditionell nur gering den Boden  Nutzungen 
(naturnahe Biotop- und Nutzungstypen) 

 Vorkommen seltener Bodentypen 
 Bereiche mit  hoher  Bodenfruchtbarkeit 
 Vorkommen natur- und kulturgeschichtlich wertvoller  

Schutzgut Wasser 

 Naturnahe  und  (einschl. der 
 ohne oder nur mit extensiver Nutzung 

  mit  Wasserbeschaffenheit 
 Vorkommen von Grundwasser in  Beschaffenheit und 

Gebiete, in denen sich dieses neu bildet 
 Heilquellen und Mineralbrunnen 

Schutzgut Klima/ Luft 

 Gebiete mit geringer Schadstoffbelastung 
 Luftaustauschbahnen, insbesondere zwischen unbelasteten und belasteten 

Bereichen 
 Gebiete mit luftverbessernder Wirkung (z.B. Staubfilterung, Klimaausgleich) 

 
on besonderer Bedeutung des 

Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften 
Mit der Umsetzung des Vorhabens sind Auswirkungen auf die Artengruppen 

 
 
Reptilien und Amphibien 

 44 Absatz 1 BNatSchG zu 
vermeiden, sind Minimierungs-  Bei 

eventuell hineingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gruben und 
 

 
 

Die 
Lerchenfenster 

 
 

Schutzgutes Landschaftsbild 
Der Plangeltungsbereich umfa

und somit kann das Landschaftsbild aufgewertet werden. 
  
Additive Be rer Bedeutung der 

 
Funktionen von besonderer Bedeutung des Schutzgutes Bodens sind auf den 
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Funktionen von besonderer Bedeutung des Schutzgutes Wasser in Bezug auf 

Deckschichten im Plangebiet gegeben ist. 
Das anfall

 

versickern kann und von dort schadlos in das Grundwasser gelangt.  
Funktionen von besonderer Bedeutung des Schutzgutes Klima/ Luft sind vom 
Vorhaben nicht betroffen. 

7.5. Ermittlung des Kompensationsbedarfs e in den Baumbestand 

Mit der Umsetzung der Planung sind Eingriffe in den Wurzelschutzbereich von 
tSchAG M-

auszugleichen. 

7.5.1. Baumbestand 

 Hier kommt es zu Konflikten zwischen den 
- und 

Radwegen. 

 und vom 
Eingriff nicht betroffen. 
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Abb. 23: Darstellung Eingriff in den Wurzelschutzbereich Baum Nr. 4 und 5 
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Abb. 24: Darstellung Eingriff in den Wurzelschutzbereich Baum Nr. 21 und 22 
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keit der Eingriffe in den Baumbestand wird das Antragsverfahren 

M- V 
Wurzelschutzbereich ist Voraussetzung 
Bebauungsplanes.  

7.5.2. Ermittlung des Kompensations Eingriffe in den 
Wurzelschutzbereich 

Die angegebenen Daten zum Stammdurchmesser und Kronendurchmesser 
basieren auf dem Lage- 

aufgestellt wurde. 
 

 
Die Ermittlung des K
Baumreihe  19 NatSchAG M-V erfolgt entsprechend dem 

und Verbraucherschutz M-V vom 15.10.2007 (VI 6 -5322.1-0). Daraus ergibt sich 
den Eingriff in den Wurzelschutzbereich 

Kompensationsbedarf (siehe nachfolgende Tabelle). 
 
Tab. 19: Eingriffsermittlung Wurzelschutzbereich 

B
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9 
N

a
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A
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M
-V
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W
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d

e
n
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es

am
te

n
 

A
u

sg
le

ic
h

s
p

fl
a

n
zu

n
g

 
[B

a
u

m
] 

4  0,3 94  10,0 37,7 5,50 14,6 0,292 
5  0,3 94  8,0 31,4 5,15 16,4 0,328 
21  0,4 126  8,0 31,4 9,90 31,5 0,630 
22  0,4 126  8,0 31,4 3,76 12,0 0,240 

 Gesamtsumme 74,5 1,49 
 

den Wurzelschutzbereich von 4 gesetzlich 
-V sind 2 Ausgleichspflanzungen 

 
 

 
 

-  Hochstamm, 3xv, Stammumfang 18-20 cm, 
 -   
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     oder Hochstamm, 3xv, Stammumfang 18-20 cm. 
 -  Hochstamm, 3xv, Stammumfang 10-12 cm. 
 -   125/150 cm. 

 
 Stiel-Eiche (Quercus robur),  

Gemeine Esche (Fraxinus excelsior),  
Ahorn (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus),  

   Winter-Linde (Tilia cordata),  
   Sommer Linde (Tilia platyphyllos),  

Weiden in Arten und Sorten (Salix alba), 
Rot-Buche (Fagus sylvatica).  
 

 Feld-Ahorn (Acer campestre),  
Hain-Buche (Carpinus betulus),  
Eberesche (Sorbus aucuparia),  
Schwarz- Erle (Alnus glutinosa) 
Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia), 
Bruch-Weide (Salix fragilis), 
Rot-  

 
alter Sorten  

Apfel (Malus), z.B.  
 

 
 

7.6. Ermittlung des Kompensationsumfanges  

 

von rund  
Zum Ausgleich der entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft durch die 

 
 

Kompensationswert und 

Anlage 6 der HzE entnommen. 
 

quellen 

 
 

esen 
 
Beschreibung: 
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M 2 und einer Breite von mindestens 
25   m 

 

hochwertiger 
Zielart ist die Feldlerche. 
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Abb. 25: Darstellung der externen 
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Tab. 20:  
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Umwandlung von Acker in extensive 

Wirkzonenbereiches I von 
 0,00 3,00 0,50 0,00 

Umwandlung von Acker in extensive 
innerhalb des 

Wirkzonenbereiches II von 
 24656,35 3,00 0,85 62.873,69 

Umwandlung von Acker in extensive 

 20959,63 3,00 1 62.878,89 
Summe externe KM 45.615,98     125.752,59 

7.7. Gesamtbila  

nachfolgende Tabelle). Das restliche Kompensations
andere  
 

4 gesetzlich 
9 NatSchAG M-V sind 2 Ausgleichspflanzungen 

 
. 

 
Tab. 21:  

Bedarf (= Bestand) Planung 

bestehend aus: bestehend aus: 
- funktionale 
Kompensation: 

 
 

 
125.752,59  

 

 
- Eingriffe in den Baumbestand 

 

 
- Ausgleichspflanzungen  

Gesamtbilanz 
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Bedarf (= Bestand) Planung 
53.531  125.752,59  

2 Ausgleichspflanzungen  
 
 

2 Ausgleichspflanzungen  
 
 

 
Mit der 125.752,59 

53.531 
ichen. Mit der externen K

werden. 

8. , Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Umweltauswirkungen 

- 
 

8.1. und 
Minimierung 

vorgesehen: 

biologische Vielfalt: 
-  
- Zur Durchg sind auf den 

 
-  
- -

- bzw. 

1,50  
- 

G) nur im 

werden. In einem anderen Zeitraum sind nur schonende Form- und 
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur 

nen auf Antrag von 
 

 
- - und 

zwei Lerchenfenster anzulegen.  
-  

sollte die Bauzeit in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Februar erfolgen bzw. 

werden. Sind Unterbrechungen von mehr als 10 Tagen erforderlich oder nicht 
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becken ist als Regenwassermulde zu
 

 
- 

. 
- Er ). 
 

 
- Regelungen zum Erhalt der vorhandenen Baumreihe entlang der 

 
- -

Strandst - 

1,50  
- Begrenzung der H -, First- und 

 
- Festsetzung der maxima  
- r 

Regenwassermulde n mit 
Parkanlage : Anpflanzung standortheimischer Arten 

lanzliste.  
 

 
- 

 
-  wurde die Verfahrensweise dargestellt. 
 

-  
- Baudenkmale sind nicht betroffen. 
- Bodendenkmale sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Plangebiet nicht 

bekannt.  
- eine nachrichtliche 

 
 

 
- 

gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Im Geltungsbereich ist der 
 

8.2.  

Umweltauswirkungen innerhalb des Plangebietes vorgesehen und entsprechend 
festgesetzt worden: 
- 

lerchengerecht gestaltet werden. 
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Plangeltungsbereiches bekannt. 

Unter 
tigung der Zielsetzungen im Ortsteil Niendorf auch die Wohnfunktion 

als festen Bestandteil weiterhin zu sichern und zu wahren, wurde festgelegt, dass 
 % der Bebauung als Erstwohnsitz 

im Sinne eines allgemeinen Wohngebietes zu nutzen sind. Das bedeutet, dass 

Feriennutzung zu etablieren sind. 
wurde auf 150 Betten reduziert. Somit hat die Gemeinde Hohenkirchen Abstand 
von der reinen Feriensiedlung genommen. Favorisiert wird eine Kombination von 

ist fremdenverkehrlich von der Entwicklung orientiert. Dennoch ist es erforderlich, 
einen Anteil an Wohnungen mit Erstwohnsitzen im Ort dauerhaft zu sichern. Eine 

 
 

entstehen unter 
im ichen Plangeltungsbereich 

sowie ulden) innerhalb des 
Plangeltungsbereiches. Dabei dient die am des Plangebietes 

Gebiet. 

Alternativen hierzu bestehen nicht. Dabei ist vorausgesetzt, dass bereits auf den 

 

10. e Angaben 

10.1. Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der 
Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung 

der Angaben 

Bei der Zusammenstellung der Unterlagen sind weitgehend keine 
Schwierigkeiten aufgetreten. 
Neben de

 
 
Schutzgut Mensch: 
- Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan 19 der Gemeinde Hohenkirchen 

(OL Niendorf), Ingenieurgesellschaft Hoffmann-Leichter, Berlin, 24. Februar 
2023. 

- Verkehrstechnisches Gutachten; Bebauungsplan Gemeinde Hohenkirchen, 
BERNHARD Gruppe ZT GmbH, ein Unternehmen der BERNHARD Gruppe 
Bremen/ Rostock, Januar 2023.  
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Landesentwicklung Mecklenburg Vorpommern wird empfohlen, die 
- und 

das Monitoring zu 
 

 

dass dessen Realisierung voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen 

vermieden, ver  
 
Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt 

vorgesehenen Ausgleichs-, Minimierungs- 
die Gemeinde Hohenkirchen in Zusammenarbeit mit der Unteren 

 
 

und des Baumschutzes durch die Gemeinde Hohenkirchen in Zusammenarbeit 

von Festsetzungen zum Schutz von Natur und Landschaft erfolgen. Dies betrifft 
den Schutz 

 
.  

 
Ausgleichs-  
Die Realisierung des Ausgleichs der Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt 

eine , 
. 

Nach Realisierung der Ausgleichs- 
Ausgleichspflanzungen erfolgt die Kon
weitergehend deren Erhaltung durch die Gemeinde Hohenkirchen in 

angestrebten Vegetatio
und Protokollierung des Erfolges 5 

3 
Ausgleichspflanzungen. Gegebenenfalls notwendige Nachbesserungen der 
geplanten und f
angestrebten Zustand weiterhin kontrolliert. 
 

erung insgesamt 

Baugenehmigungs  
In Bezug auf Munitionsfunde ist vor Baubeginn eine kostenpflichtige 
Kampfmittelbelastungsauskunft einzuholen.  

-
M-V der Bauherr verantwortlich. 
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Kult  
Im Plangebiet sind keine Bodendenkmale bekannt. Dem 
Bebauungsplanverfahren nachgelagert sind Untersuchungen (zum 
Vorhandensein noch unentdeckter Bodendenkmale) in Abstimmung mit der 

 im Bedarfsfall  
 
Sollte es bei der Realisierung der Planung Hinweise auf unvorhergesehene 

Kompensation vorzunehmen. 

10.3. Zusammenfassung 

Planungsziel 
In der Ortslage Niendorf ist die Entwicklung des Bebauungsplanes Nr. 19 in der 
Gemeinde Hohenkirchen vorgesehen. Die Ortslage Niendorf als einer der 

its vorhandener 
touristischer Anlagen betrachtet.  

den Tourismus und die familienbezogene Freizeit- 
hige Angebote ausbauen 

und anbieten.  
Bei der planerischen Vorbereitung sind die naturschutzfachlichen Anforderungen 

2000-

 
 

 
19 der 

Gemeinde Hohenkirch - 
und betriebsbedingte) auf die Umwelt zu erwarten sind. Es wurde untersucht, 
inwieweit die einzelnen Umweltbelange von den Auswirkungen der Planung 
betroffen sind.  

- Die konkrete Erfassung der Standortfaktoren erfolgte durch Vor-Ort-
Begehung.  

- Es wurden die Aussagen des Kartenportals des LUNG M-V zur Bewertung 
genutzt (https://www.umweltkarten.mv-regierung.de). 

- Die Ermittlung des Eingriffs in Natur und Landschaft basiert auf den 2018 neu 
 Vorpommern 

-V. 

Es wurden die unter Punkt 10.4 dieses Umweltberichtes unter Gutachten und 
sonstige Quelle gefertigt.  
 

 
Bei der Betrachtung der in Betracht kommenden anderweitigen 

  
 
Im wirksam
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Erdarbeiten gegeben. 
Die 

-
 

 
 

Insgesamt ist durch die Neuversiegelun
 

 
 
Schutzgut Boden 
Mit der vo

durch die landwirtschaftliche Nutzung weist der Boden nur eine geringe 
Wertigkeit hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft auf. Mit der 

den Bodenhaushalt gegeben.  

erheblich. Mit der externen Kompensationsm ahme kann der Eingriff in Natur 
 

 
Schutzgut Wasser 

von Trinkwasserschutzzonen. Das 
 

Auswirkungen auf den Wasserhaushalt ergeben sich durch die versiegelten 
ie 

einem Verlust von Grundwasserneubildungsf Durch die schadlose 

sind keine 
erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten. Es wurden 
textliche Fests
Niederschlagswasser getroffen.  
 
Schutzgut Klima/ Luft 

statt. Im Plangebiet sind keine nennenswerten lufthygienischen Belastungen 
vorhanden. 
nicht zu prognostizieren. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft auf 
kleinklimatischer Ebene werden a
Klima/Luft auf regionalklimatischer Eben besteht keine Betroffenheit durch 
betriebsbedingte Auswirkungen. 
 
Schutzgut Landschaft/ Landschaftsbild 
Durch die geplante Bebauung 
Landschafts- bzw. Ortsbildes im Geltungsbereich. Die Blickbeziehung zur 
Wohlenberger Wiek wird durch die mit der Planung vorbereitete Bebauung 

Durch den das Plangebiet 
gang in die offene Landschaft 

gestaltet bzw. eine Einbettung in den Landschaftsraum geschaffen. 
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Unter Einhaltung der oben genannten sowie der gesetzlichen Vorgaben zum 
Emissionsschutz sind keine erheblichen 

werden.  
 
In Bezug auf die Geruchsimmission ist davon auszugehen, dass die 
Auswirkungen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der umliegenden 

 
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch werden als gering bewertet. 
 

-  

Vorschriften und der Umsetzung von Festsetzungen zum Schutz von Natur und 
 

 in Zusammenarbeit mit der Unteren 
 

einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften und der Umsetzung von Festsetzungen zum Schutz 
von Natur und Landschaft ist auf die Einhaltung hinzuweisen und die Einhaltung 

 
 

ntation des Erfolges der 

3 Jahre (hier 
Ausgleichspflanzungen) bzw. 5 Jahre ) nach 

 

-V gesetzlich 

durch die untere Natursch  

10.4. Referenzliste der Quellen, Umweltbericht enthaltenen 
Beschreibungen und Bewertungen herangezogen wurden 

Fachgesetze 

Punkt "3.1 Fachgesetze" dieses 
 

 

2 
 

Gutachten und sonstige Quellen 
- FFH- ebiet gemeinschaftlicher Bedeutung 

-302) im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 

 Januar 2022. 

191 von 198 in Zusammenstellung



19 der G
Ortslage Niendorf

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf  23. August 2023  
 155 

- FFH-
1934-401) im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde 

Januar 2022. 
- Faunistische Bestandserfassung und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

(AFB) als Beitrag zum Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 19 der 

Stand: 01. Juli 2023. 
- Geotechnischer Untersuchungsbericht (Baugrundgutachten) zum 

23966 Wismar, 02.11.22  
- Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan 19 der Gemeinde Hohenkirchen 

(OL Niendorf), Ingenieurgesellschaft Hoffmann-Leichter, Berlin, 24. Februar 
2023. 

- Verkehrstechnisches Gutachten; Bebauungsplan Gemeinde Hohenkirchen, 
BERNHARD Gruppe ZT GmbH, ein Unternehmen der BERNHARD Gruppe 
Bremen/ Rostock, Januar 2023.  

Literatur und Arbeitshilfen 
- Baumschutzkompensationserlass, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 

-V vom 15.10.2007. 
- Schutz, Pflege und Neuanpflanzung von Alleen und einseitigen Baumreihen 

in Mecklenburg-Vorpommern (Alleenerlass  AlErl M-V), Gemeinsamer 

, Umwelt und Verbraucherschutz, vom 18. 
Dezember 2015  VIII 240-1/556-07  VI 250  530-00000-2012/016  VV 
Meckl.-Vorp. Gl.Nr. 791  16 (AmtsBl. M-V2016 S. 9). 

- Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE) Neufassung 
andwirtschaft und Umwelt M-V, Schwerin. 

- 

(Vogelschutz-Richtlinie). 
- Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 

(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie). 
- Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Gemeinde Hohenkirchen vom 

31.01.2006. 
- LUNG  Kartenportal Umwelt Mecklenburg-

Umwelt, Naturschutz und Geologie www.umweltkarten.mv-
regierung.de/atlas/script/. 

- -Lebensraumtypen in 
Mecklenburg-  Schriftenreihe des 

und Geologie Mecklenburg-
Vorpommern, Heft 2/2013. 
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Teil 3   Ausfertigung  

1.  

19 der Gemeinde 
Hohenkirchen wurde in der 
Sitzung der Gemeindevertretung am gebilligt. 
 
 
 
Hohenkirchen, den    (Siegel) 
 
 
 
 

 
Jan van Leeuwen 

 
der Gemeinde Hohenkirchen 

2. Arbeitsvermerke 

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hohenkirchen durch das: 
 

 
Rudolf-Breitscheid-  

 
Telefon 03881 / 71 05  0 
Telefax 03881 / 71 05  50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de 
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Teil 4    Anlagen        

Anlage: Bestandskarte mit Eingriffsbereich und Wirkzonen (Planungsstand: Mai 2022, 
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Gemeinde 
Hohenkirchen 
 
Beschlussvorlage 
BV/05/23/042 
öffentlich 
 

 

 

Beratungsverlauf 
Satzung über den Bebauungsplan Nr. 19 der 

Gemeinde Hohenkirchen für die Ferienanlage nördlich 
der Ortslage Niendorf und westlich der Strandstraße in 

der Gemeinde Hohenkirchen  
Hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

Übersicht 
 
Gremium Sitzungsdatum Beschlussart 
Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen 
(Vorberatung) 

20.06.2023 geändert beschlossen 
 

Gemeindevertretung Hohenkirchen 
(Entscheidung) 

12.07.2023 zur Kenntnis 
genommen 
 

 
Ausführlicher Beratungsverlauf 
 

20.06.2023 Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Hohenkirchen 

 
Wortprotokoll 
 
Herr Mahnel vom gleichnamigen Planungsbüro erörtert die Inhalte des Entwurfs. 
 
- Hinsichtlich der Energiethematik wird sich auf Photovoltaik- und Wärmepumpen 

festgelegt. Für die Verwendung von Erdwärmesonden sind artesische Bedingungen 
auszuschließen. Eine Stellungnahme der unteren Wasserbehörde liegt dem 
Vorhabenträger vor. Die Verwendung von Windenergie wird ausgeschlossen.  

- Es wird darauf hingewiesen, dass der Öffentlichkeit eine Planung – geprägt durch 
Gründächer – vorgestellt wurde. Insofern sollten zumindest die Dachflächen in Richtung 
Voßkaul überwiegend begrünt sein. In den Festsetzungen nach II 4.4 ist zu ergänzen, 
dass mindestens 50% der Dachflächen zu begrünen sind.  

- Im Grundsatzbeschluss vom 06.04.2022 wurde die Anzahl der Betten auf 150 reduziert. 
Dies widerspricht den 200 Betten in der Vorlage und ist entsprechend zu erörtern. 

- Es wird festgelegt, dass Garagen und Carports im SO Ferienhausgebiet nicht als 
freistehende bauliche Anlagen errichtet werden dürfen. Diese sind innerhalb der 
Gebäude unterzubringen. 

- Leitungsrechte für die Ver- und Entsorgung, z.B. Fernwärme, sollen in die Planung mit 
aufgenommen werden. Eine mindestens 5 m breite Trasse ist auf dem Grünstreifen 
parallel zur Straße vorzusehen. 

- Unterhaltsleistungen sind im Vertrag über Dienstbarkeiten und Eintragungen im 
Grundbuch zu regeln. 

- Bezüglich der Gestaltung der Gebäude wird die Aufstellung einer Gestaltungssatzung 
parallel zum Bauleitplanverfahren empfohlen.   
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- Hinsichtlich der Löschwasserversorgung sind die Standorte der Zisternen in die 
Planzeichnung mit aufzunehmen. 

 
Die vorgetragenen Hinweise und Änderungen werden berücksichtigt und in den Entwurf 
eingearbeitet. 
Sodann wird der Entwurf mit den vorgetragenen Änderungen bestätigt. 
 
 
Beschluss 
Beschluss: 
Der Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen empfiehlt folgende 
Beschlussfassung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt: 

 
1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 19, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), 

dem Text (Teil B) sowie der zugehörigen Begründung wird gebilligt und mit den 
vorgetragenen Änderungen zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
bestimmt.  
 

2. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 19 wird wie folgt begrenzt: 
-  im Nordosten: durch die Ferienanlage „Seeblick“, 
-  im Osten: durch die Strandstraße (K19), 
-  im Süden: durch Flächen für die Landwirtschaft, 
-  im Westen: durch Flächen für die Landwirtschaft. 

 
3. Die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 19 inklusive der 

zugehörigen Begründung und den bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen auf die Dauer von 6 Wochen ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich 
bekannt zu machen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über 
die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen.  

 
4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

am Planverfahren zu beteiligen. 
 

5. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden hat gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu erfolgen. 
 

6. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde Hohenkirchen 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 

 
 
Abstimmung 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 7 
davon anwesend:   6 
Zustimmung:  6 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 

 

 
 

12.07.2023 Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Hohenkirchen 

 
Wortprotokoll 
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Herr Mahnel informiert zum Sachverhalt.  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beraten intensiv zu Vor- und 
Nachteilen über die Ausrichtung der geplanten Dachbegrünung auf den Wohneinheiten. Die 
Gemeindevertreter stimmen darüber ab, dass es keine Vorschriften über Ausrichtung der 
Dachbegrünung geben soll. Dem wird mit 8 Ja – Stimmen und 2 Enthaltungen zugestimmt. 

Die Vorlage wird seitens der Gemeindevertreter zur Kenntnis genommen. 
 
Beschluss 
 
 
Abstimmung 
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